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Um diese Frage zu beantworten, möchten wir zunächst auf die Entstehung der 
Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Handreichung für rassismus- und antisemi-
tismuskritische Lehre in der Sonderpädagogik eingehen. Im Wintersemester 
2019/20 haben die studentischen Autorinnen der vorliegenden Handreichung, 
Elya Omar, Dilara Sagir und Svea Ostermeier, im Rahmen eines Seminars von 
Stefanie Kurth über Rassismuserfahrungen in Lehrveranstaltungen berichtet. 
Nachdem Stefanie Kurth dem damaligen Geschäftsfüh renden Institutsleiter 
Marc Thielen davon berichtet hat, fand im Januar 2020 –  wenige Monate nach 
dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle und kurz vor dem 
rassistischen Anschlag von Hanau – ein gemeinsames Treffen mit den Studie-
renden statt. Hieran nahm auf Wunsch der Studierenden auch Julia Wiebigke 
teil, die bereits im WS 2017/18 einen Arbeitskreis zu Diskriminierung initiiert 
hat. Auch damals hatten schon Studierende von Diskriminierungserfahrungen 
berichtet. 
 Die Wiederholung derartiger Vorkommnisse zeigt, dass Diskriminierung 
und Rassismus einschließlich Antisemitismus grundlegende gesellschaftliche 
Machtverhältnisse sind, die auch an der Universität institutionell wirksam sind 
und daher bekämpft werden müssen. Bei den Treffen unserer Gruppe ging es 
zunächst vor allem darum, zuzuhören und den Erfahrungen der von Rassismus 
betroffenen Studierenden einen Raum zu geben. Alle Beteiligten waren sich 
darin einig, dass die unterschiedlichen Formen von Rassismus und Antisemi-
tismus zum Thema gemacht werden müssen. So entstand die Idee, eine Hand-
reichung für Lehrende zu entwickeln, die für Rassismus und  Antisemitismus 
sensibilisieren soll. Critical friends – Studierende, wissenschaftliche Mitarbei-
ter*innen und Professor*innen – haben einen ersten Entwurf kommentiert 
und ergänzt. Aufgrund der in unserer Gruppe nur begrenzten Expertise für 
Antisemitismus hat zudem eine Mitarbeiterin der Amadeu Antonio Stiftung 
mitgearbeitet. 

VORBEMERKUNGEN 
Warum braucht es eine rassismus- und antisemitismus kritische 
 Handreichung und wozu ist diese  gedacht? 
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Das so entstandene Dokument, das in erster Linie von den Studierenden verfasst 
 wurde, soll zur Wahrnehmung von und Auseinandersetzung mit Rassismus und Anti-
semitismus einschließlich der eigenen Verstrickungen anregen. Die Handreichung lädt 
zum Reflektieren ein, vermittelt Hintergrundinformationen und gibt Anregungen für 
eine rassismus- und antisemitismuskritische Lehre. Das Dokument ist weder ein Lehr-
buch, noch erhebt es den Anspruch einer vollständigen und perfekten wissenschaft-
lichen Abhandlung. Es ist vielmehr das Ergebnis einer Reflexion von Rassismuserfah-
rungen und der intensiven Auseinandersetzung mit einschlägiger Literatur mit dem 
Ziel, allen interessierten Lehrenden – ungeachtet von unterschiedlichen Vorkenntnis-
sen, Vorerfahrungen und Betroffenheiten – einen Einblick in das Thema zu eröffnen 
und zu einer vertieften Auseinandersetzung anzuregen. 

Der Verweis auf Literatur soll ausdrücklich als Einladung zu einer weiteren Beschäf-
tigung mit dem Thema verstanden werden. 

ELYA OMAR, DILARA SAGIR, SVEA OSTERMEIER, 
STEFANIE KURTH, JULIA WIEBIGKE & MARC THIELEN



1.
Rassismus- und 
 Antisemitismuskritik 
an Hochschulen
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Rassismus und Antisemitismus sind gesellschaftliche Machtver-
hältnisse, die in allen Institutionen und damit auch in Bildungs-
institutionen wirksam sind und zu Diskriminierungen führen. 
Die Entstehung einer rassismus- und antisemitismuskritischen 
Handreichung geht auf die Initiative von Schwarzen und of 
Color Studierenden zurück, die sich aktiv gegen Rassismus in 
einem von weißen Lehrenden und Studierenden dominierten, 
universitären Raum einsetzen. Für von Rassismus betroffene 
Menschen wird im Folgenden die wissenschaftliche Abkürzung 
BIPoC (Black, Indigenous and People of Color, → Kapitel 2.2) 
verwendet. Da Antisemitismus häufig als Form von Rassismus 
verstanden wird, die ideologischen Grundlagen und Diskrimi-
nierungsformen jedoch voneinander zu unterscheiden sind, will 
diese Handreichung sowohl eine rassismuskritische als auch 
antisemitismuskritische Perspektive auf Forschung und Lehre 
aufzeigen. 
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Die Thematisierung von Rassismus und Antisemitismus an Hochschulen ist eine noch 
recht junge Entwicklung (vgl. Karakaşoǧlu 2018). Obwohl die Geschichte der bürger-
lichen Universität untrennbar mit Rassismus und sozialem Ausschluss marginalisierter 
Menschen verknüpft ist, gelten Hochschulen gemeinhin als „Orte der Aufklärung und 
der interkulturellen Weltoffenheit par excellence“ (Ha 2016, S. 22). Erst allmählich wird 
institutioneller Rassismus zum Thema, und zwar vor allem durch studentische Initiati-
ven. Dies zeigt unter anderem die Kampagne „#CampusRassismus“ (vgl. Amiri 2020; 
Thompson & Vorbrugg 2018). Jedoch darf eine intensive Auseinandersetzung mit 
Rassismuskritik und Antisemitismuskritik nicht alleine durch Initiativen Studierender 
geschehen, wenn sie eine langfristige und umfassende Wirkung entfalten soll. Daher 
müssen alle Mitarbeitenden aktiv dazu beitragen, dass Hochschulen zu einem rassis-
mus- und antisemitismuskritischen Lernort werden, an dem sich alle gleichermaßen 
zugehörig und anerkannt erleben. 
 Erforderlich ist eine langfristige inhaltliche Auseinandersetzung mit den The-
menfeldern und die Umsetzung der daraus resultierenden Handlungserfordernisse 
sowohl für die Hochschullehre als auch für die Forschungsdisziplin und Praxis der 
Sonderpädagogik. Diese bringt im Zuge ihrer defizit- bzw. förderorientierten Ziel-
gruppenkonstruktion Menschen als ‚anders‘ hervor und ist zudem in die institutionel-
le und strukturelle Diskriminierung des Schulsystems involviert. Illustrieren lässt sich 
die Problematik an der Überrepräsentanz von migrantisch gelesenen Kindern und Ju-
gendlichen im Förderschwerpunkt Lernen und der Legitimierung von Ungleichheiten 
durch die Konstruktion vermeintlich migrationsbezogener Merkmale – z. B. „Sprach-
defizite“ oder „kulturelle Unterschiede“ (vgl. Gomolla & Radtke 2003). Historisch ist 
an die Verstrickung des Fachs in die „rassenhygienische“ Vernichtungspolitik des 
 Nationalsozialismus zu erinnern. Vor dem Hintergrund, dass die Überwindung von Dis-
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kriminierung als konsensueller Kern schulischer Inklusion verstanden wird, halten wir 
es für erforderlich, dass in der Sonderpädagogik ein diskriminierungssensibler Blick 
eingenommen und auf unterschiedliche Diskriminierungsformen ausgeweitet wird.
 Die unterschiedlich positionierten Autor*innen der vorliegenden Handreichung 
sehen eine selbstreflexive und -kritische Auseinandersetzung mit Rassismus, Anti-
semitismus und der Positionierung des Weißseins von Lehrenden und Studierenden 
als unverzichtbare Voraussetzung, um das Bewusstsein für das Vorhandensein von 
Rassismus und Antisemitismus im universitären Kontext zu schärfen, Diskriminierun-
gen zu verhindern und zu bekämpfen. Dieses Dokument möchte einen Überblick über 
die verschiedenen wissenschaftlichen Diskurse geben und Anregungen zur kritischen 
(Selbst-)Reflexion ermöglichen.
 Die Handreichung ist in fünf Kapitel gegliedert. Zunächst werden die Themen-
felder Rassismus und Antisemitismus erörtert und tiefergehende Einblicke in die 
dazugehörigen Konstrukte und Formen gegeben. Daraufhin folgt eine Auseinander-
setzung mit den Handlungserfordernissen in Bezug auf den Abbau von Machthierar-
chien. Um den Leser*innen die Möglichkeit zu einer 
selbstreflexiven Auseinandersetzung hinsichtlich ih-
res Involviertseins in rassistische und  antisemitische 
Strukturen im universitären Kontext zu eröffnen, fol-
gen nach den einzelnen Kapiteln Reflexionsfragen 
und  -impulse.

Verwendete  Literatur
Amiri, 2020
Eggers, 2008
Gomolla & Radtke, 2003
Ha, 2016
Hänsel, 2014
Karakaşoǧlu, 2018 
Marmer & Sow, 2015
Piezunka et al., 2017
Thompson & Vorbrugg, 2018



2. 
Rassismus
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„ein System von Diskursen und Praxen, die historisch entwickelte 
und aktuelle Machtverhältnisse legitimieren und reproduzieren. 
[…] Dabei werden soziale und kulturelle Differenzen naturalisiert 
und somit soziale Beziehungen zwischen Menschen als unverän-
derliche und vererbbare verstanden (Naturalisierung). Die Men-
schen werden dafür in jeweils homogenen Gruppen zusammen-
gefasst und vereinheitlicht (Homogenisierung) und den anderen 
als grundsätzlich verschieden und unvereinbar gegenübergestellt 
(Polarisierung) und damit zugleich in eine Rangordnung gebracht 
(Hierarchisierung). Beim Rassismus handelt es sich also nicht ein-
fach um individuelle Vorurteile, sondern um die Legitimation von 
gesellschaftlichen Hierarchien, die auf der Diskriminierung der 
so konstruierten Gruppen basieren. In diesem Sinn ist Rassismus 
 immer ein gesellschaftliches Verhältnis.“ 

ROMMELSPACHER 2006, S. 3

Der erste Teil der Handreichung bietet einen wissenschaftlichen 
Zugang zu den Erscheinungsformen, historischen Entwicklun-
gen und gesellschaftlichen Bedingungen von Rassismus, um da-
rauf basierend Veränderungsbedarfe und -vorschläge aufzei-
gen zu können. Den Autor*innen ist es wichtig zu betonen, dass 
es sich hierbei nur um eine Auswahl handelt. Zudem ist zu be-
rücksichtigen, dass eine intersektionale Betrachtung notwendig 
ist, mit Hilfe derer Rassismus im Zusammenwirken mit anderen 
gesellschaftlichen Ungleichverhältnissen betrachtet wird, durch 
die Benachteiligungen und Diskriminierung unter Umständen 
noch verstärkt werden können. Um Rassismuskritik artikulieren 
zu können, ist eine Auseinandersetzung mit dem Rassismusver-
ständnis notwendig. In vorliegender Handreichung wird Rassis-
mus verstanden als:
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Die Definition macht deutlich, dass Rassismus in einem weiten Verständnis über Diskri-
minierung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hinausgeht. 
Diskriminierung wird dort in einem rechtlichen Sinne als eine benachteiligende Be-
handlung einer Person ohne sachlichen Rechtfertigungsgrund verstanden. Damit liegt 
der Fokus auf rechtlich relevanten Handlungen, Vorschriften oder Maßnahmen, die zu 
Ungleichbehandlung führen. Rassismuskritik argumentiert demgegenüber grundsätz-
licher und fokussiert gesellschaftliche Machtverhältnisse. Entsprechend wird auch ge-
fragt, welche gesellschaftliche Funktion Rassismus hat und wer von diesem Macht-
verhältnis in welcher Weise profitiert. 

2.1 Othering

Der in der Rassismuskritik relevant gesetzte Begriff des Othering, be-
schreibt eine gesellschaftliche Strukturierung, die in vielen verschie-
denen Diskriminierungsformen von Bedeutung ist. Die vorliegende 
Handreichung fokussiert die Funktion und Wirksamkeit von Othering-
Strukturen in Bezug auf Rassismus. Charakteristisch für den Prozess 
des Othering ist die Konstruktion und Unterscheidung von ‚Wir‘ und 
‚Anderen‘. Dabei führt die Abwertung der ‚Anderen‘ gleichzeitig zu 
einer Aufwertung des ‚Wir‘. Es wird eine Hierarchisierung zwischen 
gesellschaftlich konstruierten Gruppen hergestellt, die in Dominanz- 
und Unterordnungsverhältnisse mündet. In Bezug auf Rassismus ist 
markant, dass der historische Kontext der Konstruktion von ‚Rassen‘ 
dieser Auf- und Abwertung zugrunde liegt.

Durch das gegenwärtig wirkmächtige Othering der weißen Mehrheitsgesellschaft 
werden BIPoC abgewertet und weiße Menschen gleichzeitig aufgewertet, indem 
Weißsein Normalität zugesprochen wird. Diese grundlegende gesellschaftliche Struk-
tur kann zu einer Internalisierung von Rassismus führen. Damit führt das Othering zu 
einer Hierarchisierung von verschiedenen sozialen Gruppen innerhalb einer Gesell-
schaft und hat folgenreiche Auswirkungen auf das tägliche Leben von BIPoC in allen 
gesellschaftlichen Kontexten einschließlich der Universität. 
 In historischer Kontinuität erlernen Menschen die Wahrnehmung von Differenzen 
und Unterschieden, selbst wenn diese nicht biologisch oder anderweitig begründ-
bar sind: „Othering impliziert auch, dass die ‚Anderen‘ zu Objekten werden, die be-
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herrscht, erforscht und erzogen werden können, während das ‚Eigene‘ zum aktiven, 
forschenden und erziehenden Subjekt wird“ (Mai 2016, S. 13). Die beiden binären Grup-
pen werden in der Konstruktion ihrer Charakteristika einander entgegengesetzt. Die 
‚Anderen‘ werden hierbei als unveränderlich ‚anders‘ beschrieben. Dies wird in moder-
nen Varianten des Rassismus häufig mit einer kollektiven fest- und zugeschriebenen 
Kultur der ‚Anderen‘ begründet, während die ‚eigene‘ Kultur als wandelbar und indivi-
dualistisch betrachtet wird (→ Kapitel 2.3). Die rassistischen Konstruktionen der ge-
sellschaftlich ‚Anderen‘ gehen oft mit Problematisierungen aus anderen gesellschaft-
lichen Bereichen, wie Kriminalisierung, Ableismus, Sexismus oder Klassismus einher. 
Diese können bereits mit einer negativen Konnotation behaftet sein und verstärken 
dadurch die Herabwürdigung und das Aufwerten der 
unterschiedlichen Gruppen. Intersektionalität ver-
stärkt den Prozess des Othering und trägt dazu bei, 
dass verschiedene Differenzkonstruktionen mehr ge-
wichtet werden als andere.

Verwendete  Literatur
Hall, 2000
Jäger & Jäger, 2000
Mai, 2016
Mecheril, 2004
Ransiek, 2019
Said, 1978 
Spivak, 1985



 13

2.2 Selbst- und Fremdbezeichnungen

Um über Rassismus und dessen Wirkweisen sprechen zu können, ist es 
notwendig, gesellschaftliche Positionierungen zu thematisieren und 
zu definieren. Deshalb werden in diesem Abschnitt unterschiedliche 
Selbst- und Fremdbezeichnungen und deren Bedeutsamkeit für den 
Rassismusdiskurs erläutert.

Im Zuge der Forderung nach Selbstbestimmung betroffener marginalisierter Gruppen 
gab es weltweite Bestrebungen, sich selbst zu definieren und sich nicht länger defi-
nieren zu lassen. „Schwarz und People of Colour sind Selbstbezeichnungen, die ras-
sistischen Fremdbezeichnungen entgegengesetzt werden“ (Mai, 2016, S. 12). Auch der 
Begriff Indigen ist ein selbstgewählter Begriff, um Fremdbezeichnungen entgegen-
zuwirken. Weitere Selbstbezeichnungen im deutschen Diskurs sind Afrodeutsch und 
Schwarze Menschen/Deutsche. Alle anderen Bezeichnungen sind Fremdbezeichnun-
gen und (re)produzieren Rassismus. Selbstbezeichnungen sind Ausdruck einer wider-
ständigen Praxis der Selbstermächtigung. Im Zuge dessen wurde das Wort Schwarz 
umgedeutet, positiv konnotiert und die Umdeutung durch die Großschreibung des 
Wortes deutlich gemacht. Bei Schwarz, Indigen und People of Color handelt es sich 
nicht um Adjektive, sondern um substantivierte politische Begriffe, welche durch die 
Schreibweise als Konstrukt gekennzeichnet werden sollen. Die Verwendung dieser 
Bezeichnungen nehmen dem Konstrukt weiß den vermeintlich allgemeingültigen 
Referenzrahmen. Dabei ist grundsätzlich zu bedenken, dass BIPoC keine homogene 
Gruppe darstellen, sondern Menschen mit individuellen Lebensrealitäten sind, die die 
Erfahrung von Rassismus durch die weiße Mehrheitsgesellschaft teilen. Dennoch gibt 
es auch hier intersektionale Hierarchien und weitere  Diskriminierungsformen.
 Bei Selbstbezeichnungen geht es nicht primär darum, Hautfarben zu themati-
sieren, sondern um gesellschaftliche Positionierung und Betroffenheit von Rassismus 
zu verdeutlichen. Die Bezeichnung von weißen Menschen ist ebenfalls keine alleinige 
Beschreibung der Hautfarbe, sondern auch ihrer Position in der Gesellschaft und den 
damit einhergehenden sozialen und kulturellen Privilegien¹.
 In Deutschland wird insbesondere auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen 
oft der Begriff ‚Migrationshintergrund‘ für BIPoC Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne verwendet. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen Menschen, die tatsächlich 
migriert sind und Menschen, denen ein sogenannter ‚Migrationshintergrund‘ zuge-
schrieben wird.

¹  Für die Auseinandersetzung mit weißen Privilegien und deren Bedeutung empfehlen die Autor*innen 
Tupoka Ogette 2019, Reini Eddo-Lodge 2017 → Kapitel 7.
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Verwendete  Literatur
Autor*innenKollektiv, 2015
Christodoulou, 2015
Doğmuş, 2017
Kraft, 2015
Leiprecht & Steinbach, 2015
Mai, 2016
Marmer, 2015

Demnach geht es beim Begriff des Migrationshintergrunds nicht darum, ob eine Per-
son tatsächlich migriert ist, sondern welche Zuschreibungen gesellschaftlich vorge-
nommen werden. Durch die Verwendung des Begriffs wird die beschriebene Unter-
teilung in ein ‚Wir‘ und ‚Die Anderen‘ vorgenommen und reproduziert (→ Kapitel 2.1). 
Es wird zum Beispiel zwischen ‚deutschen Jugendlichen‘ und ‚Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund‘ unterschieden, wodurch den ‚Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund‘ ein ‚deutsch-Sein‘ und gesellschaftliche Zugehörigkeit abgesprochen wird. 
Dieser Prozess ist durch die damit einhergehende Zuweisung und Unterwerfung mit 
gewaltvoller Machtausübung gekennzeichnet. Außerdem wird Migration auch sehr 
häufig im Kontext der Erziehungs- und Bildungswissenschaften negativ konnotiert, 
mit entsprechenden Auswirkungen auf die Menschen, denen ein sogenannter ‚Migra-
tionshintergrund‘ zugesprochen wird. Die Bezeichnung Menschen mit ‚Migrations-
hintergrund‘ verschleiert damit den vorhandenen Rassismus und verstärkt diesen. Die 
Bezeichnung BIPoC oder rassistisch diskriminierte Menschen legt hingegen Rassis-
mus offen, enttarnt ihn und eröffnet dadurch die Möglichkeit, sich mit Machthierar-
chien auseinanderzusetzen. Mit der Benennung von Menschen mit fremdbestimmten 
Begriffen gehen negative Vorstellungen, rassistische 
Bewertung der ‚ Herkunftskultur‘ und das Zuschreiben 
von Eigenschaften einher (→ Kapitel 2.1).

„Zum einen wird eine Migrationsgeschichte bspw. aus Schwe-
den gesellschaftlich meist nicht als bedeutsames Attri but 
gesehen und die jeweiligen Menschen (vorausgesetzt, sie 
sind weiß) selten mit diesem Begriff bezeichnet, zum an-
deren werden People of Colour unabhängig von einer real 
vorhandenen Migrationsgeschichte innerhalb der letzten 
Generation nahezu immer als Mensch ‚mit Migrationshinter-
grund‘ angesehen“. 
CHRISTODOULOU, 2015, S. 86
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Verwendete  Literatur
Adorno, 1955
Arndt, 2001
Hall, 2000
Jäger & Jäger, 2000
Mai, 2016
Mecheril, 2004
Weber, 2003

2.3 Kulturalisierung von Rassismus

Da Rassismus als koloniale und nationalsozialistische Kontinuität 
 moralisch abgelehnt wird und oft nur als neonationalsozialistische 
Ideologie und Gewalt Beachtung findet, wird dieser häufig nicht als 
wirksames gesellschaftliches Machtverhältnis anerkannt, sondern 
 tabuisiert und verleugnet. So wird in aktuellen Versionen von Rassis-
mus Kultur als entscheidende Differenzlinie zur Kategorisierung von 
Menschen konstruiert und genutzt: „Das vornehme Wort Kultur tritt 
anstelle des verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein bloßes Deck-
bild für den brutalen Herrschaftsanspruch“ (Adorno, 1955, S. 276). Da-
bei werden die Kulturen der ‚Anderen‘ homogenisiert, problematisiert 
und als unveränderbar betrachtet. Derartige Behauptungen werden 
häufig an äußerlichen Merkmalen wie einem Kopftuch festgemacht. 
In diesem Sinne werden moderne Varianten von Rassismus wirksam, 
indem sie Menschen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Positionierung 
bestimmte kollektive Eigenschaften zuschreiben. 

Othering-Strukturen (→ Kapitel 2.1) spielen auch hier eine bedeutende Rolle, denn 
weiße Menschen werden in modernen Formen des Rassismus nicht nur als normal und 
kulturell überlegen gesehen, sondern sie beanspruchen zudem die Deutungshoheit 
über ‚kulturell Andere‘. Die Individualität der ‚Anderen‘ wird dabei nicht anerkannt. 
„Wesentliches Merkmal von Rassismus ist somit eine Naturalisierung gesellschaft licher 
Ungleichheit und Machthierarchien“ (Mai 2016, S. 14). Derartige rassistischen Macht-
verhältnisse sind auch in Bildungsinstitutionen wirksam. So zeigen Untersuchungen, 
dass die Behauptung von kulturellen Differenzen in der Schule verwendet wird, um 
einen geringen Bildungserfolg von Schüler*innen zu 
erklären und zu legitimieren. 
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2.4 Ebenen von Rassismus

Im Gegensatz zum oben bereits erwähnten engen Verständnis von 
Rassismus als individuelle Einstellung oder diskriminierende Handlung, 
betrachtet die Handreichung Rassismus in einem weiten Verständnis 
als ein grundlegendes gesellschaftliches Machtverhältnis, in das alle 
Gesellschaftsmitglieder involviert sind und das sich entsprechend auf 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen realisiert. In diesem Ab-
schnitt werden die unterschiedlichen Ebenen von Rassismus und ihre 
verschiedenen Wirkungsweisen erläutert. Die Berücksichtigung aller 
Ebenen ist für eine nachhaltige rassismuskritische Strukturverände-
rung essenziell.

Individuelle Ebene
Von individuellem Rassismus wird gesprochen, wenn dieser auf persönlichen Hand-
lungen und Einstellungsmustern beruht und sich folglich auf die direkte Interaktion 
zwischen Menschen bezieht. Hier spielen alltägliche Kommunikationsstrukturen, der 
Gebrauch rassistischer und diskriminierender Sprache bis hin zu gewaltvollen Über-
griffen eine bedeutende Rolle. Auf individueller Ebene zeigt sich Rassismus sowohl in 
impliziter als auch expliziter Form und kann bewusst intentional als auch nicht inten-
tional sein. Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind u. a. Mikro-Aggressionen, 
Mikro-Angriffe, Mikro-Beleidigungen, Stereotypisierungen und kulturelle Aneignung. 
Aber auch eine generell fehlende Selbstreflexion weißer Menschen bzw. ein fehlendes 
Bewusstsein für die eigenen weißen Privilegien und rassistischen Vorurteile zählen 
hierzu. Individuelle rassistische Handlungen, zu denen es in prinzipiell allen alltäg-
lichen Situationen auch im Kontext der Universität kommen kann, bringen für die von 
Rassismus Betroffenen psychische Belastungen und soziale Benachteiligungen mit 
sich. In diesem Zusammenhang sollte der Fokus stets auf den Wirkungen von Rassis-
mus liegen, auch wenn diese nicht beabsichtigt sind.
 Zu der individuellen Ebene zählt auch die Internalisierung von rassistischen Struk-
turen. Im Zuge der Sozialisation in eine Gesellschaft, die von rassistischen Machstruk-
turen durchzogen ist, verinnerlichen alle Menschen diese Strukturen als Norm. Die da-
durch erlernten Mechanismen führen bei weißen Menschen zu einer internalisierten 
Dominanz, welche sich oftmals durch (nicht)intentionale Ausübungen von Rassismus 
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und in der Akzeptanz von rassistischen Strukturen in der Gesellschaft äußert. Nor-
malisierte Strukturen und die oftmals alltäglich erfahrenen Mikroaggressionen führen 
bei BIPoC dazu, dass negative Stereotypisierung, Stigmatisierungen und die damit 
einhergehenden Abwertungen verinnerlicht und in ihr Selbstkonzept aufgenommen 
werden. Dies kann sich bspw. in der Bagatellisierung eigener Rassismuserfahrungen, 
der eigenen Überzeugung von negativen Stereotypisierungen, Vorurteilen und folg-
lich rassistischen Aussagen, Witzen bzw. auch das Lachen über diese oder Selbst-
hass äußern. Internalisierter Rassismus kann aber auch zu der vehementen Ablehnung 
einer Auseinandersetzung mit z. B. der eigenen kulturellen Herkunft oder den Zuge-
hörigkeitsdimensionen zur rassifizierten Gruppe führen. Dieser häufig unbewusste 
Wirkmechanismus trägt dazu bei, dass die weiße und eurozentrische Vormachtstel-
lung weiterhin bestehen bleibt. Somit wirken strukturelle Benachteiligungen inner-
halb dieses Systems sowohl auf inter- als auch intrasubjektiver Ebene und können 
psychische Belastungen, soziale Exklusionsprozesse 
sowie das  Entstehen von Hierarchien innerhalb der 
eigenen Community zur Folge haben. Internalisierter 
Rassismus muss demnach als Form systematischer 
und struktureller Unterdrückung verstanden werden.

Strukturelle Ebene
Von strukturellem Rassismus wird gesprochen, wenn politische, soziale, ökonomische 
und gesellschaftliche Strukturen zu einer Exklusion, Benachteiligung und Diskriminie-
rung bestimmter Gruppen führen. Somit wird der Blick weg von der individuellen Ebe-
ne hin zum gesellschaftlichen System gelenkt. Die zugrundeliegenden Rechtsvorstel-
lungen (bspw. das Neutralitätsgebot für Beamt*innen, das insbesondere muslimische 
Frauen mit Kopftuch benachteiligt) sind somit von rassistischen und diskriminieren-
den Strukturen und Ordnungen durchzogen. Da sich solche Rechtsvorstellungen und 
Strukturen in gesellschaftlich relevanten Institutionen zeigen, schließt struktureller 
Rassismus den institutionellen Rassismus mit ein. Durch historische und eng mit dem 
Kolonialismus zusammenhängende gewaltvolle Machtverhältnisse wurden Institutio-
nen und Strukturen so geschaffen, dass weiße Menschen von ihnen profitieren. Dies 
kann bspw. daran gesehen werden, dass es Schwarzen Menschen verwehrt wurde, an 
Universitäten zu studieren und an Wahlen teilzunehmen. Die vermeintliche Naturali-
tät dieser Strukturen wurde angenommen und hat sich im Verhalten, Handeln und 
Denken der Gesellschaft verankert und wurde über die Generationen hinweg weiter-

Verwendete  Literatur
Bivens, 2005
Bönkost, 2016
Detzner et al., 2016
Rommelspacher, 2006
Fereidooni & El, 2017
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gegeben. Solche Gegebenheiten bestehen weiterhin trotz der Erarbeitung eines Anti-
diskriminierungsgesetzes und eines Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus. Dies 
kann unter anderem an der ökonomischen Segregation und Benachteiligung gezeigt 
werden, die z. B. mit einer höheren Arbeitslosenquote und dem damit verbundenen 
Armutsrisiko bei BIPoC mit Flucht- und/oder Migrationserfahrungen einhergeht. Die 
mit der Staatsangehörigkeit einhergehenden Privilegien verstärken auf der Ebene der 
politischen Teilhabe Diskriminierungs- und Benachteiligungsmechanismen. Mit fehlen-
der Repräsentation, Teilhabemöglichkeiten und Wertschätzung auf gesellschaftlich- 
sozialer Ebene wird auch das symbolische Machtungleichverhältnis aufrechterhalten. 
An Universitäten und Hochschulen wird struktureller 
Rassismus z. B. an der Unterrepräsentanz von BIPoC-
Lehrenden und Forschenden sichtbar. 

Institutionelle Ebene
Rassismus durch gezielte institutionelle Praktiken der Benachteiligung und Ausgren-
zung bestimmter Gruppen wird als institutioneller Rassismus bezeichnet (bspw. das 
Aussetzen der Schulpflicht von Kindern mit unklarem rechtlichen Aufenthaltsstatus 
in einigen Bundesländern oder racial profiling). Bei dieser Ebene von Rassismus geht 
es demnach um institutionelle Mechanismen, Verfahren und Routinen, die weiße Per-
sonen privilegieren und BIPoC benachteiligen. Zudem gibt es indirekte Formen der 
institutionellen Diskriminierung, die nicht intendiert sein müssen, aber dennoch be-
stimmte Personengruppen benachteiligen. 

Die Verantwortung von staatlichen und privaten Organisationen beim Erhalt oder 
bei der Bekämpfung von Rassismus ist damit sehr hoch, denn ihr Handeln hat starke 
Konsequenzen für BIPoC. Für die Mitglieder von gesellschaftlichen Institutionen ist 
es daher notwendig, das eigene Denken, Handeln und 
die damit einhergehenden Konsequenzen kritisch zu 
reflektieren, um rassistische Strukturen in Institutio-
nen zu erkennen und zu bekämpfen. Auch Bildungsin-
stitutionen sind von politischen, kulturellen und sym-
bolischen Machtverhältnissen durchzogen, die sich in 
Form von institutioneller Diskriminierung zum Nach-
teil von Bildungssubjekten auswirken. 

Verwendete  Literatur
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Verwendete  Literatur
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Mecheril, 2004
Odoi, 2004
Von Wrochem, 2018
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2.5 Formen von Rassismus

Neben den unterschiedlichen Ebenen, auf denen sich Rassismus 
als gesellschaftliches Machtverhältnis vollziehen kann, werden 
Formen unterschieden, die zwar auf ähnlichen Wirkungsweisen 
beruhen, aber auf intersektionale Erfahrungen verweisen. Eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Rassismusformen ist daher notwendig, um Rassismus als ein 
komplexes System zu begreifen, individuelle Lebensrealitäten 
anzuerkennen und die eigenen Privilegien in Bezug zu diesen 
wahrzunehmen und zu reflektieren. Für eine angemessene Be-
schäftigung mit den unterschiedlichen Formen von Rassismus 
ist es essenziell, dass die Perspektiven und Expertisen von 
Betroffenen einbezogen werden und die Auseinandersetzung 
nicht aus einer alleinigen weißen privilegierten Perspektive ge-
schieht. Dies ist von großer Bedeutung, da die Lebensrealitäten 
von BIPoC nicht von weißen Menschen nachempfunden wer-
den können, da diese nicht von Rassismus betroffen sind. Zwei 
der Autor*innen dieser Handreichung sind von Anti-Schwar-
zem Rassismus und eine andere von Antimuslimischem Rassis-
mus betroffen, weshalb sich in diesem Kapitel auf diese beiden 
Rassismusformen fokussiert wird. Darüber hinaus bleibt es be-
deutsam, sich über weitere Formen von Rassismus, wie bspw. 
gegenüber Sinti*zze und Rom*nja, geflüchteten Menschen oder 
Anti-Asiatischen Rassismus, zu informieren und eigene Verstri-
ckungen zu reflektieren.
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Anti-Schwarzer Rassismus
Als Anti-Schwarzer Rassismus wird Rassismus gegenüber Schwarzen Menschen be-
zeichnet. Dass diese Art von Rassismus eine eigene Bezeichnung bekommt, ist von 
großer Bedeutung, denn sie zeigt auf, dass bei Rassismus gegenüber Schwarzen 
Menschen andere Mechanismen aufgrund der kolonialen Historie wirken. Der Anti-
Schwarze Rassismus hat seinen Ursprung vor 500 Jahren und geht mit der Erfindung 
von Rassismus als Rechtfertigung von Kolonisation, Versklavung und Ausbeutung 
einher. Da Schwarze Menschen in der rassismusideologischen Hierarchie ganz unten 
stehen, erfahren sie nicht nur Rassismen durch weiße Menschen, sondern auch durch 
PoC. Dies kann unter anderem an der Beteiligung von PoC an der Versklavung und 
Verschleppung Schwarzer Menschen gesehen werden, welche bis heute kaum thema-
tisiert wird (z. B. arabic slave trade). Dies zeigt sich ebenso an den bis heute beste-
henden rassistischen Fremdbezeichnungen für Schwarze Menschen, die sowohl von 
PoC in unzähligen Sprachen, aber auch von weißen Menschen (re)produziert werden.

Die Bedienung rassistischer Narrative gegenüber Schwarzen Menschen findet sich in 
jeglichen Strukturen wieder. Besonders auch in kreativen und damit vermeintlich von 
Politik und Tabus befreiten Strukturen und Diskursen ist dies der Fall, wie im Bereich 
Mode, Werbung und Kunst (blackfacing, blackfishing, Bedienung von rassistischen 
Stereotypen etc.). Schwarze Menschen sind strukturell deutlich stärker benachteiligt, 
u. a. bei der Jobsuche, auf dem Wohnungsmarkt und in der Bildung. Ihnen werden 
oftmals Qualifikationen und Intelligenz abgesprochen, da es für unrealistisch erach-
tet wird, dass Schwarze Menschen eine Expertise besitzen. Diese Praktiken lassen 
sich darauf zurückführen, dass Schwarzen Menschen während der Kolonisation und 
Versklavung Bildung verwehrt und ihr eigenes Wissen systematisch zerstört wurde 
(s. Kapitel 4.1).
 Hinzukommt, dass Schwarzen Menschen eine Kultiviertheit sowie Zivilisiertheit 
abgesprochen wird und rassistische Afrikabilder weiterhin (re)produziert und für die 
Realität gehalten werden. Dies belegen zum Beispiel die Studien von Digoh & Golly 
(2015), Marmer (2015), Awet (2018) und Dulko & Namgalies (2014). Oftmals erfahren 
Schwarze Menschen Ausschluss aus Gemeinden, denen sie sich eigentlich zugehö-
rig fühlen (zum Beispiel in der Kirche, der Moschee, feministischen Treffen). Schwar-
ze Menschen werden nicht als gleichgestellter Teil der Gesellschaft anerkannt und 
ihre Intersektionen fortlaufend missachtet. Dies führt zu einem fehlenden Zugang 
zu gesellschaftlichen, ökonomischen, strukturellen und sozialen Ressourcen. Diese 
Systematik und auch Dynamik gilt es aufzubrechen und diverse Identitäten Schwar-
zer Menschen aufzuzeigen. Auch innerhalb der Schwarzen Community müssen unter-
schiedliche Machtstrukturen reflektiert und Intersektionalität beachtet werden. 
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Colorism
Das Konstrukt Colorism beschreibt, dass je näher eine Person dem weißen (Schön-
heits-)Ideal kommt, desto höher auch ihr gesellschaftlicher Status ist. Dies bezieht 
sich nicht nur auf den Hautton, sondern auch auf die Struktur der Haare oder die 
gesprochene Sprache. Dieses Konstrukt geht zurück auf die ‚Rassekonstruktionen‘, 
bei denen Menschen ein bestimmter Wert und damit einhergehend Ressourcen und 
Fähig keiten zugewiesen wurden. Dabei wurden Menschen, die eher dem weißen 
(Schönheits-)Ideal entsprochen haben, bevorzugt. Dies führte dazu, dass auch bspw. 
innerhalb der Schwarzen Community Diskriminierungsstrukturen etabliert wurden und 
sie damit destabilisiert wurde. Dadurch konnten sich weiße Menschen ihre Vorherr-
schaft absichern und weiterhin von diesen Strukturen profitieren. Die Repräsentanz 
Schwarzer Menschen in der deutschen Öffentlichkeit ist geprägt von light-skinned 
Schwarzen Menschen. Das bedeutet, dass ihr Hautton heller ist als der von dark-skin-
ned Schwarzen Menschen. So wird eine Person mit krausem Haar Typ 4C oftmals 
als ungepflegt bezeichnet, wohingegen eine Person mit nur leichten Locken Kompli-
mente erhält. Dadurch wird diese Person anerkannt und wertgeschätzt, während die 
andere ausgeschlossen wird. Aus diesen Gründen fühlen sich Schwarze Menschen 
oftmals gesellschaftlich dazu gezwungen ihre Haare zu glätten, abzuschneiden oder 
Perücken zu tragen, da sie so von der Gesellschaft mehr Akzeptanz erfahren und 
mehr Zugänge zu Teilhabe und Ressourcen erhalten. Die Diskriminierung durch Haar-
struktur zeigt sich auch in der (Nicht-)Verfügbarkeit von Haarpflege-Produkten in 
den gängigen Drogeriemärkten.
 Auch ein hellerer Hautton ist ein großes Privileg, da oftmals angenommen wird, 
dass mindestens ein Elternteil weiß ist und die Person damit nicht mehr als so ‚an-
ders‘ markiert wird. Dadurch wird ihnen seltener das Deutschsein abgesprochen und 
sie erlangen mehr Chancen auf der strukturellen Ebene (z. B. leichterer Zugang zum 
Arbeitsmarkt) und in der medialen Repräsentation. Ähnliches gilt für die gesproche-
nen Sprachen. Spricht eine Schwarze Person eine Kolonialsprache, die mit Prestige 
einhergeht (z. B. Spanisch, Französisch oder Englisch), hat sie deutlich mehr Zugänge 
zu (wissenschaftlichen) Diskursen, Arbeitsplätzen und gesellschaftlicher Teilhabe als 
eine Person, die diese Sprachen mit Akzent spricht. Spricht eine Person eine Kolonial-
sprache ohne Prestige (z. B. Arabisch), steht sie  weiter 
unten im gesellschaftlichen Standing. Weitere Be-
nachteiligungen treffen Personen, die keine Kolonial-
sprache sprechen, wie z. B. das eritreische Tigrinya. 
Colorism muss konsequent reflektiert werden, um so 
eine wirkliche Diversität präsentieren zu können und 
eigene internalisierte Rassismen abzubauen.

Verwendete  Literatur
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Antimuslimischer Rassismus
Antimuslimischer Rassismus richtet sich gegen das Praktizieren der  Glaubensinhalte 
des Islams sowie gegen die gesellschaftliche Sichtbarkeit der Menschen, die dem 
 Islam angehören. Zusätzlich erfahren auch nicht-muslimische Menschen antimuslimi-
schen Rassismus, wenn sie von der Gesellschaft als Muslim*as markiert werden. Der 
antimuslimische Rassismus äußert sich insbesondere durch Otheringprozesse als 
Konstruktionen von ‚Wir Christ*innen‘, ‚Wir Deutschen‘ oder ‚Wir Europäer*innen‘ 
und ‚die Anderen‘. Dies wird auch durch die Exotisierung im Zuge des Orientalismus 
unterstützt. Hierbei wird der ‚Westen‘ als ‚Wir‘ und der aus rassistischen Kontexten 
fremdbestimmte ‚Orient‘ als die ‚Anderen‘ konstruiert. Dabei kann dem ‚Orient‘ kein 
eindeutig markiertes, geografisches Gebiet zugewiesen werden, wodurch der Konst-
ruktionscharakter deutlich wird. 
 Eines der wesentlichen Merkmale der Abwertung der ‚Anderen‘ ist die Religion 
des Islams und die Ausübung von Glaubenspraktiken. Durch Märchen wie 1001 Nacht, 
Verfilmungen wie Aladin oder andere ‚westlich‘ geprägte rassistische Darstellungen 
über den vermeintlichen ‚Orient‘ werden seit Jahrhunderten diese Konstrukte gefes-
tigt. Insbesondere die Sexualisierung der muslimischen Frau spielt sowohl im Orienta-
lismus als auch im antimuslimischen Rassismus eine entscheidende Rolle. Da es vielen 
weißen Männern während der Kolonisation verwehrt geblieben ist, Frauen zu sehen, 
zu besitzen und sexuell zu missbrauchen oder zu vergewaltigen, konstruierten sie 
das Bild der sexuell verfügbaren orientalischen Frau, welches jedoch vielmehr „euro-
päische männliche (und auch weibliche) erotische Fantasien und Vorstellungen von 
Geschlechterordnungen“ (Attia, 2012, S. 7) widerspiegelt. Dazu kommen Strukturen 
des Femonationalismus, bei dem patriarchale Strukturen und Sexismus nur in anderen 
‚Kulturen‘ und vor allem im Islam gesehen und verortet werden. Solche Diskurse rekur-
rieren auf Orientalismus und antimuslimischen Rassismus und verbinden so Sexismus 
mit Rassismus, ohne dabei die eigene Position infrage zu stellen oder historisches 
Wissen vorzuweisen. Dies lässt sich häufig bei der Thematisierung des Kopftuches 
erkennen. Hierbei wird oft ohne historisches, theologisches und empirisches Wissen 
argumentiert und versucht, den kopftuchtragenden Frauen Selbstbestimmung ab-
zusprechen und ihnen gleichzeitig eine Unterdrückung zuzuschreiben.
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Zusätzlich werden auch Begriffe wie ‚Ehrenmord‘, ‚Zwangsheirat‘ und weibliche Geni-
talverstümmelung mit dem Islam in Verbindung gebracht, bspw. in Medien oder durch 
Aussagen von Politiker*innen und anderen Menschen des öffentlichen Lebens. Auch 
hierzu gibt es keine theologischen, historischen oder empirischen Grundlagen, son-
dern nur Stereotypisierungen der weißen Mehrheitsgesellschaft. 
 Ein weiteres Beispiel für antimuslimischen Rassismus ist die strukturelle Benach-
teiligung von Muslim*as. Hierbei gibt es verschiedene Formen der strukturellen Be-
nachteiligung. Dazu gehören bspw. die Einschränkungen beim Bau von Moscheen 
durch das Baurecht oder dem Ausruf des Gebetsrufes, welcher normalerweise fünf 
Mal am Tag laut ausgestrahlt wird. Häufig entstehen dadurch ‚Hinterhofmoscheen‘, 
die die Unsichtbarmachung von muslimischem Leben verdeutlichen. Das öffentliche 
Ausüben des Glaubens wird somit nicht gewährleistet, obwohl es durch die Religions-
freiheit im Grundgesetz garantiert sein sollte. 
 Eine weitere strukturelle Diskriminierung ist auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt zu 
finden, wo insbesondere Frauen mit Kopftuch stark marginalisiert und ausgeschlossen 
werden. Im pädagogischen Kontext zeigt sich die Diskriminierung z. B. in der rassisti-
schen Debatte darüber, ob Frauen mit Kopftuch als Lehrerinnen* tätig sein   sollten.
 Hinzu kommen die institutionellen Benachteiligungen durch Universitäten, Schu-
len oder der Polizei. Hierbei sind muslimisch gelesene Menschen oft wie andere 
 BIPoC von den rassistischen Strukturen, wie bspw. racial profiling in den Institutio-
nen betroffen. In diesem Zusammenhang ist an die Morde des sogenannten NSU und 
den Umgang damit zu erinnern. Es wurden vor allem als muslimisch fremdmarkierte 
 Menschen ermordet und die Verwicklungen des Verfassungsschutzes und der Polizei 
bis heute nicht aufgeklärt. Der vermehrte tödliche und gewaltbereite Rassismus ge-
genüber muslimischen fremdmarkierten Menschen zeigt sich auch im Terroranschlag 
von Hanau 2020 oder den geplanten Anschlägen auf mehrere Moscheen, die medial 
keine Erwähnung finden. 
 Schlussendlich soll ausdrücklich betont werden, dass Muslim*as und auch die Per-
sonen, die als solche markiert werden, keine homogene Gruppe bilden. Auch unter 
ihnen bestehen Machtverhältnisse. Der Islam ist die zweitgrößte Weltreligion, zu der 
sich viele verschiedene Menschen zugehörig fühlen. 
So gibt es Schwarze Muslim*as, weiße Muslim*as, PoC 
Muslim*as und kurdische Muslim*as. Zusätzlich gibt es 
innerhalb der als muslimisch markierten Gruppe viele 
Menschen, die nicht muslimisch sind (Menschen mit 
christlichem und jüdischem Glauben, andere Konfes-
sionen und  Konfessionslose).
 

Verwendete  Literatur
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Reflexionsfragen
 ¬  Wie bin ich in rassistische Strukturen verstrickt und 

 gesellschaftlich positioniert?
 ¬  Welche rassistischen Vorurteile habe ich und in welchen 

 Situationen reproduziere ich rassistisches Wissen? 
 ¬  Wie sehe ich meine eigene Position im Machtverhältnis von 

 weißer Dominanz und rassifizierter Unterordnung? 
 ¬  Welchen Rahmen braucht es, um über Rassismus aus unterschied-

lichen Positionierungen und Betroffenheiten heraus sprechen 
und reflektieren zu können, ohne dass BIPoC Studierende verletzt 
werden? 

 ¬  Wie gehe ich damit um, wenn in Lehrveranstaltungen oder 
Sprechstunden rassistisch gesprochen bzw. gehandelt wird?

 ¬  In welchen Bereichen (re)produziere ich verschiedene Formen 
von Rassismus?

 ¬  Welche konkreten Möglichkeiten und Ressourcen zur Vermittlung 
rassismuskritischer Perspektiven habe ich als Lehrende*r?



3. 
Anti semitis mus
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Antisemitismus wird in der Handreichung in einem eigenen Ka-
pitel beschrieben, da Antisemitismus als eigenständige Diskri-
minierungsform mit eigenen Wirkmechanismen und Spezifika 
betrachtet werden muss. Somit können jüdische Menschen 
intersektional sowohl von Antisemitismus als auch von Ras-
sismus betroffen sein. Wie bereits erwähnt, ist es bei jeglicher 
Diskriminierungsform von großer Wichtigkeit, Betroffenen und 
ihren Expertisen Raum zu geben. Deshalb wurde dieses Kapitel 
von der Ju:an Praxisstelle der Amadeu Antonio Stiftung Han-
nover verfasst, welche sich aus einer Betroffenen-Perspektive 
 intensiv mit antisemitismuskritischer und rassismuskritischer 
Bildungsarbeit beschäftigt.

Ganz gleich um welche Form von Antisemitismus und welche religiöse Begründung 
oder politische Einstellung es sich jeweils handelt: Antisemitismus gehört zur Lebens-
realität von jüdischen Menschen in Deutschland und ist keine längst überwundene 
Ideologie, wie die vermeintliche ‚Stunde Null‘ nach dem Ende des Nationalsozialismus 
suggeriert. Antisemitismus bezeichnet Einstellungen und Verhaltensweisen, „die den 
als Jüd_innen wahrgenommenen Menschen, Communities und Einrichtungen oder In-
stitutionen aufgrund dieser (angenommenen) Zugehörigkeit bestimmte, häufig nega-
tive oder als bedrohlich empfundene Eigenschaften unterstellen.“ (Rahner & Riebe 
2016, S. 129). Jüdische Menschen werden im antisemitischen Weltbild für gesellschaft-
liche Probleme und Konflikte verantwortlich gemacht. Im Unterschied zu rassistischen 
Denkmustern, werden sie jedoch vorwiegend als überlegen betrachtet sowie als „Be-
drohung oder (heimliche) Macht konstruiert“ (ebd.). Antisemitische Stereotype wer-
den in allen gesellschaftlichen Gruppen reproduziert, mitunter auch von Menschen, 
die sich bewusst gegen Antisemitismus aussprechen.
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3.1 Latenter und manifester Antisemitismus
Antisemitismus kann sich sehr unterschiedlich äußern und ist manchmal eindeutig und 
manchmal schwer zu erkennen. Das liegt vor allem daran, dass feindselige Meinungen 
gegen jüdische Menschen mehrheitlich versteckt und teilweise über Umwege kommu-
niziert oder unterschwellig in Aussagen und Argumentationen zu finden sind. In die-
sem Fall wird von latentem Antisemitismus gesprochen. 
Antisemitistische Äußerungen sind aber auch klar erkennbar, etwa wenn Jüdischsein 
als Schimpfwort gebraucht und negativ konnotiert wird. Gleiches gilt, wenn jüdischen 
Menschen unterstellt wird, sie besäßen viel Geld und würden das weltweite Finanzsys-
tem beherrschen. Antisemitische Einstellungen können auch in gewaltvollen Übergrif-
fen auf Menschen oder Einrichtungen münden. Bei manifestem Antisemitismus liegt 
ein geschlossen antisemitisches Weltbild vor, sodass für nationale und internationale 
Politik und Ereignisse überwiegend antisemitische Erklärungen herangezogen wer-
den. Nicht zuletzt hat unter anderem der terroristische Anschlag auf die Synagoge in 
Halle 2019 gezeigt, dass ein antisemitisches Weltbild tödlich enden kann und jüdisches 
Leben in Deutschland nicht ausreichend geschützt wird.
 Die Bearbeitung von Antisemitismus bzw. Antisemitismuskritik in der Lehre ist 
äußerst wichtig und erfordert pädagogische Professionalität. Zum einen braucht es 
Fachwissen über die Funktion, Mechanismen und Funktionsweisen von Antisemitis-
mus, zum anderen die Auseinandersetzung mit antisemitismuskritischen Lehrmateria-
lien. Ein erster Schritt ist das Wissen über die verschiedenen Formen des modernen 
Antisemitismus. Diese werden im Folgenden erläutert.
 

3.2 Israelbezogener Antisemitismus
Israelbezogener Antisemitismus ist die aktuellste Form des Antisemitismus, wobei 
antisemitisches Denken in vermeintlich sachlicher Kritik am Staat Israel Ausdruck 
findet. Die Grenze zwischen legitimer Kritik an israelischer Politik und Antisemitis-
mus wird dann überschritten, wenn das Existenzrecht Israels infrage gestellt wird 
oder jüdische Menschen weltweit für die israelische Politik verantwortlich gemacht 
werden. Israelbezogener Antisemitismus liegt auch dann vor, wenn behauptet wird, 
dass die Israelis mit den Palästinenser*innen heute das gleiche machen würden, wie 
die Nationalsozialist*innen mit den jüdischen Menschen („Holocaust an Palästinen-
ser*innen“). Diese unzulässige Gleichsetzung der israelischen Politik gegenüber den 
 Palästinenser*innen mit der NS-Vernichtungspolitik ermöglicht eine Entlastung von 
der deutschen Geschichte. 
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 Um Antisemitismus und sachliche Kritik an Israel unterscheiden zu können, bietet 
der 3D-Test Hilfestellung. Reflektiert wird dabei, ob der Staat Israel als besonders 
böse, mithilfe antisemitischer Stereotype dargestellt wird (Dämonisierung), Israel an-
ders als andere Staaten beurteilt wird (Doppelstandards) und ob das Existenzrecht 
Israels infrage gestellt wird (Delegitimierung).
 In akademischen Diskursen wird Antisemitismus oft als Israelkritik maskiert. Dies 
gilt es als angehende Lehr- oder pädagogische Fachkraft zu berücksichtigen. Eige-
ne Haltung zu zeigen und sich klar gegen Antisemitismus zu positionieren spielen 
dabei eine wesentliche Rolle. Denn es ist nicht klar, ob sich unter den Schüler*innen, 
Jugendlichen, Studierenden oder Lehrenden, jüdische Menschen befinden. Oftmals 
verheimlichen jüdische Menschen ihre religiöse und/oder kulturelle Zugehörigkeit aus 
(Selbst-)Schutz vor antisemitischen Übergriffen und Beleidigungen.

3.3 Sekundärer Antisemitismus
Die Form des Sekundären Antisemitismus ist eine unmittelbare Folge der Shoah 
( hebräisch für Unheil/Katastrophe: selbstbestimmte Bezeichnung aus betroffener 
Perspektive) und wird manchmal auch als ‚Antisemitismus wegen Auschwitz‘ bezeich-
net. Bedeutsam dafür sind vor allem abgewehrte Scham- und Schuldgefühle der deut-
schen, nicht-jüdischen Täter*innengeneration und ihrer Nachkommen. Häufig werden 
bei dieser Form ‚Wiedergutmachungszahlungen‘ abgelehnt und jüdischen Personen 
unterstellt, „sie würden aus der Shoah Profit schlagen und die Deutschen ständig 
an die Verbrechen der Nazis erinnern.“ (Rahner & Riebe 2016, S. 130). Bspw. fordert 
eine Partei, dass sich nicht mehr mit der Erinnerungskultur im Bezug zur Shoah aus-
einandergesetzt werden soll. Dies wird als ‚Schlussstrichdebatte‘ bezeichnet, bei der 
gefordert wird, dass die Shoah nicht weiter bspw. im Unterricht thematisiert werden 
soll, da die heutige Generation nicht mehr verantwortlich sei. Diese Debatte findet 
ihren antisemitischen Höhepunkt in der Behauptung, dass die Shoa nicht stattgefun-
den habe (‚Holocaustleugnung‘) oder dass im Konzentrationslager Auschwitz keine 
jüdischen Menschen umgebracht wurden (‚Auschwitzlüge‘). 
 Diese extremen Formen des Sekundären Antisemitismus sind in Deutsch-
land verboten, werden aber über das Internet in politisch rechten Gruppierungen 
und reli giösen Sekten weiterhin verbreitet. Besonders Politiker*innen bestimmter 
rechtspopu listischer Parteien, leugnen bzw. verharmlosen die Shoah öffentlich. Des-
halb ist es die Aufgabe von Forschung und Lehre, besonders mit sozialem und päd-
agogischem Profil, Stellung zu beziehen und klare Haltung zu zeigen. Der Sekundäre 
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Antisemitismus ist nicht verhandelbar und die Debatte um einen Schlussstrich inak-
zeptabel. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, sich mit Betroffenen zu solida-
risieren und  Räume zur Selbstermächtigung für jüdische Studierende, Dozierende, 
Lehrer*innen und pädag ogische Fachkräfte zu schaffen.
 

3.4 Verschwörungsideologien
In medialen Diskursen wird oft von ‚Verschwörungstheorien‘ gesprochen, da dieser 
Begriff verständlich einzuordnen ist. Dies lässt fälschlicherweise glauben, dass die 
sogenannte ‚Theorie‘ in einem wissenschaftlichen Kontext stünde und allen Kriterien 
einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung nachkommt. 
 Die Vorstellung, es gebe etwas absolut Böses und Mächtiges, ist ein antisemitisch 
konnotiertes Feindbild. Die Personifizierung gesellschaftlicher Krisen entspringt einer 
antisemitischen Denkstruktur, die bis in die Gegenwart verfolgt werden kann. In Ver-
schwörungsideologien und im Antisemitismus werden gesellschaftliche  Missstände 
und die Vorstellung, wie idealerweise eine Gesellschaft sein könnte und woran es 
derzeit scheitert, nicht als komplexes, strukturelles Problem begriffen. Alle Probleme 
werden auf eine verantwortliche Gruppe projiziert. Diese Gruppen sind meistens jüdi-
sche Menschen oder der Staat Israel.
 Antisemitische Verschwörungsnarrative verdeutlichen die Notwendigkeit von 
Lehrangeboten, die sich speziell der Thematik von Verschwörungsideologien und der 
Bearbeitung von Antisemitismus widmen. Mit dem Ziel Verschwörungsideologien, vor 
allem innerhalb der Lehre und des fachlichen und akademischen Diskurses zu erken-
nen und gesellschaftlich verorten zu können, ist eine aktive Schulung und Beratung 
von pädagogischen Fachkräften, Lehrkräften und Studierenden mit sozialem und 
pädagogischem Studienprofil unerlässlich. Diese Beratung sollte folgende  Punkte 
beinhalten: fachwissenschaftliche Vermittlung des Themenkomplexes, präventive 
Handlungsoptionen, Literaturempfehlungen, Unter-
stützung bei der Auswahl und Erarbeitung von Lehr- 
und Lernmaterialien. 

Verwendete  Literatur
Amadeu Antonio Stiftung, 2014
Amadeu Antonio Stiftung, 2020
IHRA, 2016
Rahner & Riebe, 2016
Scharanski, 2004
Unabhängiger Expertenkreis 
Antisemitismus, 2017
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Reflexionsfragen: 

 ¬  Habe ich mich selbst schon einmal mit Antisemitismus in Schule und 
 Bildungsinstitutionen auseinandergesetzt? Falls nein: Warum nicht? 

 ¬  Inwiefern und auf welche Weise nehme ich Antisemitismus an der 
 Universität wahr? Wenn nicht, warum nehme ich diesen nicht wahr?

 ¬  Wann und warum ziehe ich antisemitische Vergleiche zur Praxis des 
 NS-Regimes?

 ¬  Habe ich Antisemitismus in Schule, Hochschule und anderen Bildungs-
institutionen schon einmal zum Gegenstand meiner Lehre gemacht. 
Falls nein: Warum nicht? 

 ¬  In welcher der von mir angebotenen Lehrveranstaltungen bietet es sich 
an, Antisemitismus zum Thema machen? 

 ¬  Mit welcher Haltung begegne ich jüdischen Studierenden und Lehrenden? 
Welche Unterschiede fallen mir zu meiner Wahrnehmung von nicht- 
jüdischen Studierenden und Lehrenden auf?  

 ¬  Wie reagiere ich, wenn Studierende, Lehrende oder andere Mitglieder 
der Hochschule Antisemitismus und ggfs. meine eigene Beteiligung 
 daran zum Thema machen?

 ¬  Wie gehe ich damit um, wenn in Lehrveranstaltungen oder anderen 
 Situationen antisemitisch gesprochen wird?

 ¬  In welchen Bereichen (re)produziere ich verschiedene Formen von 
 Antisemitismus?

 ¬  Wie schätze ich meine Möglichkeiten und Ressourcen als Lehrende*r 
zur Vermittlung antisemitismuskritischer Perspektiven ein? Wo sehe 
ich  eigene Weiterbildungsbedarfe? 

 ¬  Wo kann ich mir fachlich professionelle Unterstützung in der 
 Auseinandersetzung mit Antisemitismus holen?



4. 
Abbau von 
 Macht hierarchien
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Die bisher erörterten ungleichen Machtverhältnisse machen die 
Notwendigkeit einer Veränderung gesellschaftlicher Ordnung 
deutlich. Diese benötigt den Einbezug von Individuen und In-
stitutionen bei Berücksichtigung unterschiedlicher Positionie-
rungen und (De-)Privilegierungen. Im folgenden Kapitel werden 
dafür grundlegende Ansätze beschrieben.

4.1 Wissen dekolonialisieren
Das Konzept der epistemischen Gewalt beschreibt das bestehende Verhältnis von 
Wissen, Macht und Kolonialität. Es entstammt der postkolonialen Theorie und hat 
die Dekolonisierung von Wissen(-sreproduktion) zum Ziel. Dem Konzept liegen unter-
schiedliche Kernbegriffe der Wissensproduktion zu Grunde, wie u. a. Epistemologie 
und Methodologie, welche aus wissenschaftstheoretischer Sicht beleuchten, wie Wis-
sen über die Realität erzeugt und produziert wird. Gewalt entsteht dadurch, dass 
bestimmte Themen und Sachverhalte in wissenschaftlichen Diskursen nicht erwähnt 
und strategisch zum Verschwinden gebracht werden. Diese kann dadurch erfolgen, 
dass die verwendete Literatur stets von Personen in Machtpositionen verfasst wurde. 
Privilegierte Menschen sprechen dann über benachteiligte Menschen und Sachver-
halte, obwohl sie diese nur von außen beobachten. Ein Beispiel dafür ist die fehlende 
Aufklärung der deutschen Kolonialgeschichte und den dabei entstandenen Reichtum 
Deutscher. 
 Indem ein rassismuskritisches Wissen wenig bis gar nicht weitergetragen wird, 
entsteht eine Zensur, welche von Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft geschaffen 
und aufrechterhalten wird. Die Kolonialität dieses erzeugten Wissens resultiert aus 
der jahrhundertelangen Geschichte der kolonialen Expansion Europas und der damit 
einhergehenden Unterwerfung und Ausbeutung unzähliger Regionen. Dabei wurden 
auch lokale Wissensformen sowie Arten der Wissensreproduktion zerstört bzw. aus-
gelöscht und damit einhergehend eurozentrisches Wissen und Praktiken gewaltvoll 
etabliert. Diese Kontinuität ist bis heute an unterschiedlichen Orten sichtbar, bspw. 
in dem Raub und der Ausstellung von fremden Kulturgütern und menschlichen Kör-
perteilen in deutschen Museen. Gewaltvolle eurozentrische Wissens(-re)produktion 
äußert sich bspw. auch darin, dass Krieg und Konflikte dem Globalen Süden zuge-
schrieben und somit externalisiert werden. Dabei wird sich eine Deutungshoheit ange-
eignet und das Recht geschlussfolgert, sich selbst als gewaltfrei, aufgeklärt, modern 
und fortschrittlich zu bezeichnen. Allein dieser Akt ist gewaltvoll und ein Ausdruck 
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von kolonialen Machtverhältnissen. Folglich bleiben diese Verhältnisse bestehen, so-
lange Wissen aus einer eurozentrisch-gewaltvollen Perspektive produziert und wei-
tergegeben wird. Eine Dekolonisierung dieser Kontinuitäten hätte bspw. Reparatio-
nen, eine kritisch-reflexive Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte sowie das 
Rezipieren von nicht-eurozentrischer Literatur, Quellen und Wissensschaffenden zur 
Folge. Dementsprechend muss dieser dekoloniale Prozess sowohl bei der eigenen 
Seminargestaltung sowie beim Verfassen von Texten 
und Hausarbeiten im Rahmen der Hochschullehre be-
ginnen als auch zum Gegenstand von Lehre gemacht 
werden.

4.2 Selbstermächtigung und Empowerment
Wie mehrere Studien aus diversen fachwissenschaftlichen Bereichen belegen, haben 
Rassismus- und Antisemitismuserfahrungen weitreichende (gesundheitliche) Folgen 
für Betroffene, zum Beispiel ein geringes Selbstbild, Minderwertigkeitskomplexe, psy-
chosomatische Erkrankungen und Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe. 
 Das Konzept von Empowerment soll sich dem entgegenstellen. Der Begriff 
ist von dem englischen Wort „power“ abgeleitet und wird zumeist als (Selbst-)Er-
mächtigung und (Selbst-)Stärkung verstanden, wodurch auf Strategien aufmerksam 
gemacht wird, die im Umgang mit Rassismuserfahrungen zu mehr Selbstbewusst-
sein und Handlungsmöglichkeiten führen. Auf der Basis geteilter Erfahrungen ste-
hen Ressourcen und Potenziale von Einzelnen und/oder Gruppen im Zentrum. Über 
ein solches Verständnis geht das Konzept jedoch in seinem Ursprung hinaus. Dieser 
liegt in der in der US-amerikanischen Bürger*innenrechtsbewegung von Schwarzen 
Menschen in den 1960er Jahren gegen die rassistische Trennung ihrer Gesellschaft. 
Auch wenn dieses Wort also für (Selbst-)Ermächtigung und (Selbst-)Stärkung steht 
und damit theoretisch auch auf andere Diskriminierungsformen übertragen werden 
könnte, gilt es in diesem Fall den englischsprachigen Begriff ausschließlich für die 
gesellschaftskritische und -verändernde Praxis von BIPoC zu verwenden. Da Hand-
lungen und Begrifflichkeiten immer im Zusammenhang mit den Kämpfen aus denen sie 
resultieren, zu betrachten sind, ist es auch hier wichtig, dem Wort seine ursprüngliche 
Bedeutung nicht zu nehmen. Denn dadurch wird aberkannt, welche Menschen diesen 
Begriff geprägt und für ihn gekämpft haben. Bezogen auf andere Diskriminierungs-
formen sollte daher der Begriff Selbstermächtigung verwendet werden. 

Verwendete  Literatur
Brunner, 2015
Brunner, 2020
Otineo, 2020
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Ein zentraler Punkt von Empowerment ist es, Repräsentation zu schaffen. Da sich 
Bildungsungleichheit auf den Zugang zu Berufsausbildung und Studium auswirkt, 
sind bestimmte Menschen in spezifischen Berufen unterrepräsentiert. So haben 
BIPoC  weniger Möglichkeiten, sich mit einer Person in Machtpositionen zu identifi-
zieren. „When white people pick up a magazine, scroll through the Internet, read a 
 newspaper or switch on the TV, it is never rare or odd to see people who look like 
them in posi tions of power or exerting authority“ (Eddo-Lodge, 2017, S. Xvii). Es muss 
daher eine Realität geschaffen werden, bei der sich BIPoC auch in fachwissenschaft-
lichen Diskursen, in der Politik oder anderen Machtpositionen mit BIPoC identifizieren 
können. Dies muss in allen Ebenen der Gesellschaft vollzogen werden. Ein Prinzip des 
 Empowerments ist der geschützte Raum (Safe Space). Das Konzept bezeichnet ei-
nen Raum, in dem Betroffene nicht erneuten Rassismuserfahrungen, Bagatellisierun-
gen oder dem Vorwurf von Überempfindlichkeit oder Überemotionalität ausgesetzt 
werden. Dennoch ist es wichtig, auch diesen Raum intersektional zu betrachten. Auch 
in einem Safe Space sind unterschiedliche Hierarchien vorhanden, die entsprechend 
mitgedacht werden müssen. Aus diesem Grund bevorzugen einige Autor*innen den 
Begriff Safer Space. 
Empowerment und Selbstermächtigung bedeuten neben Repräsentation und  Safer 
Space auch, Zugang zu öffentlichen Ressourcen und die Möglichkeit zur aktiven Teil-
nahme an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu haben. Dabei sind auch 
machtkritische Aspekte und die Forderung nach gesellschaftspolitischen, struktu-
rellen Veränderungen zu betonen. Empowerment und Selbstermächtigung sind da-
mit nicht nur auf einer persönlichen, individuellen Ebene zu realisieren, sondern auch 
auf einer gesellschaftlichen und politischen Ebene. Zurzeit gehen Empowerment 
und Selbstermächtigungsräume im universitären Kontext zumeist auf ehrenamtliche 
studentische Initiativen zurück. Die Entscheidungs-
träger*innen an Universitäten sind entsprechend auf-
gefordert, solche Räume anzubieten, zu fördern und 
strukturell zu verankern. Verwendete  Literatur

Bergold-Caldwell et al., 2015
Doğmuş, 2017
Eddo-Lodge, 2017
El-Mafaalani et.al., 2017
Kahveci, 2017
Kraft, 2015b
Leiprecht & Steinbach, 2015
Madubuko, 2017
Yeboah, 2017
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4.3 Kritisches Weißsein
Kritisches Weißsein ist ein rassismuskritischer Ansatz, der an der Reflexion der domi-
nanten gesellschaftlichen Positionierung ansetzt und damit weiße Personen adres-
siert. Das Konzept geht davon aus, dass weiße Menschen keinen Rassismus erfahren 
und ihn dementsprechend nur beschränkt wahrnehmen. Studien zum kritischen Weiß-
sein analysieren und kritisieren, dass weiße Menschen als gesellschaftliche Normalität 
gesehen werden, von der alle, die nicht weiß gelesen werden, abweichen. Durch diese 
Prozesse des Othering werden BIPoC ab- und weiße Menschen aufgewertet (→ Kapi-
tel 2.1). Die dadurch reproduzierten hegemonialen Verhältnisse, Differenzordnungen 
und Normalitätsvorstellungen werden in Konzepten des Kritischen Weißseins mit dem 
Ziel hinterfragt, das eigene Handeln zu verändern und die gesellschaftlichen Macht- 
und Ungleichheitsverhältnisse aktiv zu bekämpfen. 
 Kritisches Weißsein bedeutet, sich kritisch mit der eigenen gesellschaftlichen 
Positionierung auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, die eigenen Privilegien als 
solche wahrzunehmen und zu reflektieren. Weiß positionierte Menschen sind bspw. in 
allen Medien und Institutionen durchgängig repräsentiert, in der Regel in machtvollen 
Positionen. Zu den Aufgaben einer kritischen Reflexion eines Weißseins gehört es, 
diese Art der Repräsentanz zu hinterfragen und sicherzustellen, dass die Repräsenta-
tion von BIPoC gewährleistet wird. In einem weiteren Schritt ist aktiv dafür zu sorgen, 
dass Medien und Institutionen Identifikationsmöglichkeiten für BIPoC zur Verfügung 
stellen. Der individuelle Prozess der Entwicklung eines kritischen Bewusstseins für das 
eigene Weißsein, für den inzwischen auch Seminare und Weiterbildungen ange boten 
werden, ist eine andauernde und alltägliche Praxis. Es ist ein dynamischer Prozess, 
der im Durchlaufen mehrerer Phasen beschrieben wird: Hierzu zählen die Stadien der 
Verleugnung, Schuld, Scham, Anerkennung und Reparation. Die entsprechende Be-
wusstseinsbildung ist mit der Frage verbunden: Wie und auf wessen Kosten stehe ich 
hier, wo ich jetzt bin? Durch das kritische Hinterfragen der eigenen Person, der ge-
sellschaftlichen Positionierung und weißer Privilegien wird die Verantwortung für die 
Auseinandersetzung mit Rassismus von den Betroffenen genommen und von weißen 
Menschen anerkannt und aktiv übernommen. 
 

Verwendete  Literatur
Autor*innenKollektiv, 2015
Bönkost, 2016
Digoh & Golly, 2015
Leiprecht, 2015
Wachendorfer, 2001
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4.4  Umverteilung und Rückgabe von symbolischer, 
 materieller Macht und Ressourcen 

Zur Veränderung der bestehenden Machtverhältnisse gilt es auch die historische Ver-
wicklung privater und insbesondere öffentlicher weißer Institutionen in Kolonialis-
mus, Imperialismus, Kapitalismus und epistemische Gewaltverhältnisse aufzudecken 
und kritisch zu hinterfragen. Auf politischer Ebene wird gefordert, die gesellschaft-
liche Verantwortung für die Rückgabe und Umverteilung anzuerkennen und durch 
politische, soziale und kulturelle Reparationen seitens der weißen Mehrheitsgesell-
schaft und auf staatlicher Ebene zu realisieren. Das Wort Reparation steht in einem 
historisch-politischen Kontext, welcher sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg in den 
BIPoC Communities etabliert hat. Es ist ein gängiger Begriff in Widerstandsbewegun-
gen. Eine Forderung der Widerstandsbewegungen ist bspw., dass die vorhandenen 
Kolonialgüter sowie menschlichen Überreste zurückgegeben werden und für diese 
Verbrechen, aus denen intergenerational weitergegebene Traumata resultieren, Ent-
schädigung zu leisten. Dies gilt insbesondere auch für Universitäten und Forschungs-
einrichtungen. Zu hinterfragen ist dabei, auf wessen Kosten und Körpern gelehrt und 
gelernt wird. Dies bezieht sich darauf, dass bspw. versklavte Schwarze Menschen für 
psychologische und physiologische Experimente missbraucht wurden, aus denen wis-
senschaftliche Erkenntnisse gewonnen wurden. Teilweise sind verschiedene Verfahren 
noch immer nach rassistischen Wissenschaftler*innen benannt. Viele wissenschaft-
liche Erkenntnisse konnten nur durch Ausbeutung von BIPoC und ihres Lebensraums 
erlangt werden. Zusätzlich wurden viele Wissensbe-
stände angeeignet und der daraus entstehende Profit 
einbehalten. Durch Heroisierungen, wie bspw. durch 
Statuen, Namensgebungen von Universitäten oder 
wissenschaftlichen/medizinischen Gerätschaften und 
Prozeduren, werden diese Missstände überdeckt. 
 

4.5 Bündnisse für Radical Diversity
Die Frage, wie Menschen in einer Gesellschaft ohne Diskriminierung und Ausgrenzung 
zusammenleben können, beantworten Leah Carola Czollek, Gudrun Perko, Corinne 
Kaszner und Max Czollek (2019) mit Radical Diversity. Darunter verstehen sie die ge-
sellschaftliche Anerkennung radikaler Verschiedenheit und Vielfalt von Menschen 
hinsichtlich ihres Körpers, Alters, ihrer sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identi-
fikation, Religion und anderer kultureller Praktiken. Dem entgegengesetzt nimmt das 

Verwendete  Literatur
Awet, 2018
Brunner, 2015
Brunner, 2020
Digoh & Golly, 2015
Dulko & Namgalies, 2014
Marmer, 2015
Otineo, 2020
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gegenwärtige Integrationsparadigma – zugespitzt in der Forderung nach einer Leit-
kultur – an, gesellschaftlicher Zusammenhalt benötige über eine Verfassung hinaus 
kulturelle Gemeinsamkeiten in Form einheitlicher Handlungs- und Denkweisen, einer 
geteilten Geschichte sowie eines National- und Heimatgefühls. Mit Bezug auf Kunst 
und Politik zeigt Max Czollek (2018, 2020), dass sich die deutsche Gesellschaft nach 
ihrer Niederlage im Zweiten Weltkrieg in ihrem Bedürfnis nach „Wiedergutwerdung“ 
ein erneuertes nationales Selbstverständnis geschaffen hat. Zur Entlastung Deut-
scher von ihrer individuellen Schuld und zum Verdrängen eigener familiärer Verstri-
ckungen trägt das kollektive Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen bei. 
Jüdische Menschen bekommen dabei die Rolle zugewiesen, die erfolgreiche Vergan-
genheitsbewältigung zu bestätigen und somit den wiedergekehrten Nationalstolz der 
Deutschen zu ermöglichen. Als politischer Begriff widerspricht Radical Diversity dem 
Bedürfnis nach einer deutschen Einheit, die Menschen ausschließt und als ‚Andere‘ 
markiert. Auch ist die Idee vom Diversity-Verständnis in Managementprozessen zu 
unterscheiden, da Wertschätzung von Vielfalt im Personalmanagement und in Mar-
ketingmaßnahmen zum Erreichen unternehmerischer Ziele genutzt wird statt Macht-
hierarchien abzubauen.
 Über die Vorstellung von Gesellschaft hinaus, verstehen Czollek et al. (2019) 
unter Radical Diversity auch die kritische Praxis der Veränderung von öffentlich- 
politischen Räumen, Institutionen, kulturellen Praktiken und Diskursen, durch die ein-
zelne Menschen oder Gruppen als normal oder abweichend markiert, benachteiligt 
und ausgeschlossen werden. Wesentlich dafür bewerten sie die Neu- und Umvertei-
lung von ökonomischen und anderen Ressourcen sowie die Formation von radikal viel-
fältigen Bündnissen. Zusammenschließen sollten sich all diejenigen, die eine Gesell-
schaft ohne strukturelle Diskriminierung entlang jeglicher Differenzlinien anstreben. 
Da (fast) alle Menschen trotz Diskriminierung auch über Privilegien (möglichweise in 
Bezug auf ihren Bildungsabschluss oder ihre geschlechtliche Identifikation usw.) und 
damit über Handlungsmacht verfügen, können Ressourcen gebündelt werden, um be-
stehende Gesellschaftsverhältnisse zu verändern. Während die Bündnisse ihr geteil-
tes Ziel eines gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne ungleiche Machtverhältnisse 
fokussieren, sollten Betroffene spezifischer Diskriminierungskategorien innerhalb der 
diversen Bündnisse stets gehört und nie bevormundet werden. Zudem müssen Spra-
che und Handeln individuell als auch kollektiv immer 
auf ihr Reproduzieren von Machtverhältnissen hinter-
fragt werden. Verwendete  Literatur

Czollek, 2018
Czollek et al., 2019
Czollek, 2020
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Reflexionsfragen

 ¬  Auf welche Weise (re)produzieren Wissensangebote die dominante Norm 
(z. B. die weiße, christliche, männliche, heterosexuelle, cisgeschlechtlich …) 
anstatt heterogene Lebens- und Deutungsperspektiven sichtbar zu ma-
chen? (vgl. Autor*innenKollektiv, 2015)

 ¬  Wer spricht im Kontext der Wissensproduktion? Wessen Perspektiven 
werden dargestellt bzw. gehört? Wessen Perspektiven werden nicht 
repräsentiert?

 ¬  Wer wird wie repräsentiert? Sind BIPoC oder jüdische Menschen 
als  Wissensträger*innen, Forschende und Autor*innen sichtbar und 
als  Subjekte der akademischen Wissensproduktion einbezogen?

 ¬  Welches und wessen Wissen wird als relevant erachtet bzw. 
wie viel Raum wird welchem Wissen gegeben? Was fehlt? 
(vgl.  Autor*innenKollektiv, 2015)

 ¬  Was (und wer) wird als ‚wissenschaftlich‘ und was als allgemeinbilden-
der Wissenskanon angesehen, was (und wer) als unwissenschaftlich 
oder weniger wichtiges Spezialwissen abgewertet/ausgeschlossen? 
(vgl.  Autor*innenKollektiv, 2015)

 ¬ Welches und wessen Wissen mache ich Studierenden zugänglich?
 ¬  Inwiefern rege ich die Studierenden in meiner Veranstaltung zum 

 Hinterfragen an bzw. eröffne ich ihnen Räume zur Reflexion der 
 Wissensproduktion?

 ¬  Welche Sprache und Begriffe nutze ich? Äußern Menschen, diese 
als  verletzend zu empfinden?

 ¬  Mit welchen Organisationen vernetze ich meine Projekte? 
Mit wem kann in Dialog treten, um betroffene Stimmen zu hören?

 ¬  Benötige ich für meine Projekte Beratung von Betroffenen- 
Organisationen?

 ¬  Über welche Privilegien verfüge ich in welchen Situationen? 
Wer ist in  diesen zugleich benachteiligt?

 ¬  Welches Vorgehen bietet sich an, um für verschiedene Themen Macht-
verhältnisse und eigene Verstrickungen regelmäßig zu reflektieren?



5.  
Anregungen 
zur  kritischen   
Reflexion
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Der folgende Abschnitt der Handreichung skizziert konkrete Hand-
lungsbedarfe in Bezug auf Lehre und Forschung. Neuere Studien der 
Hochschulforschung zeigen, dass BIPoC Studierende zunehmend 
unterschiedliche Formen von Ungleichbehandlung und Rassismus an 
Hochschulen problematisieren und kritisieren. Beispiele sind Erfah-
rungen von offenkundig der individuellen Leistung nicht entsprechen-
der Notenvergaben durch Prüfende, Rassifizierungen durch Kommili-
ton*innen und Lehrende in Lehrveranstaltungen sowie im Kontext der 
studentischen Selbstverwaltung. Einen wesentlichen Teil des institu-
tionellen Rassismus sehen rassismuskritisch Forschende darin, dass 
das Vorhandensein des Rassismus von weißen Mitgliedern der Hoch-
schulen regelmäßig geleugnet, verharmlost oder bagatellisiert wird. 
Rassismuskritische Artikulationen werden zurückgewiesen und den-
jenigen, die Rassismus offen ansprechen, Emotionalität und fehlen de 
Objektivität unterstellt. BIPoC Studierende berichten von De-Thema-
tisierungsstrategien, in deren Zuge ihnen von weißen Personen nahe-
gelegt wird, nicht von Rassismus, sondern von Diskriminierung zu 
sprechen oder indem von der Kritik abgelenkt und auf andere Miss-
stände verwiesen wird. Für den Umgang mit Diversität an der Leibniz 
Universität entwickelt das Hochschulbüro für Chancenvielfalt im Rah-
men des Diversity Managements Konzepte und Handlungsempfehlun-
gen. Das Diversity Konzept 2025 betont in Bezug auf „Studium und 
Lehre“ die Notwendigkeit diversitätssensibler Inhalte in allen Studien-
gängen und Fächern. Aus den institutionellen Gegebenheiten ergibt 
sich eine Verantwortung der Lehrenden, rassistische, antisemitische 
und andere diskriminierende Strukturen zu verändern sowie der Re-
produktion von Machtverhältnissen in Bildungsprozessen durch ent-
sprechende Ausrichtung in Lehre und Forschung entgegenzuwirken. 
Im Folgenden werden Handlungsmöglichkeiten skizziert, die sich auf 
die individuelle, institutionelle und strukturelle Ebene beziehen. Dabei 
gilt es zu bedenken, dass die Ebenen in sich verschränkt und nicht 
immer klar voneinander abzugrenzen sind. Außerdem wird sich im Fol-
genden auf eine Auswahl an Machthierarchien fokussiert.
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5.1  Antisemitismus- und rassismuskritische Haltung in 
 Lehrveranstaltungen

Antisemitismus- und Rassismuskritik in Lehrveranstaltungen setzen eine aktive Sen-
sibilisierung von Lehrenden voraus, die keineswegs selbstverständlich ist. Hilfreich ist 
grundsätzlich eine selbstkritische Professionalisierung, die insbesondere auch eine 
Reflexion der eigenen Positionierung und des eigenen Sprachgebrauchs umfasst. Die 
Notwendigkeit einer diskriminierungs- und diversitätssensiblen Gestaltung von Lehr-
veranstaltungen ist gerade in der Sonderpädagogik wichtig, da sonderpädagogische 
Diskurse auf Prozesse der Inklusion und Besonderung fokussieren. Somit besteht eine 
fachspezifisch begründete Notwendigkeit, die Inhalte von Lehrveranstaltungen auf 
die Konstruktion von (Nicht-)Zugehörigkeit und Othering zu reflektieren. Eine diversi-
täts- und diskriminierungssensible Vorbereitung von Lehrveranstaltungen hinterfragt 
die vorgesehenen Inhalte hinsichtlich einer – möglicherweise auch nicht beabsichtig-
ten – (Re-)Produktion von Machtverhältnissen sowie – auch impliziter – antisemiti-
scher, rassifizierender und paternalistischer Diskurse. Dies beinhaltet eine kritische 
Einschätzung des verwendeten Lehrmaterials in Bezug auf stereotypisierende und 
Ungleichverhältnisse unkritisch wiederholende Darstellungen. 
 Eine weitere Herausforderung in der Seminarvorbereitung besteht darin, zu 
reflektieren, wie Studierenden, die Rassismus und Antisemitismus erfahren, ein 
möglichst sicherer Ort geboten werden kann. Zu Beginn einer Lehrveranstaltung 
sollte grundsätzlich eine gemeinsame rassismus- und antisemitismuskritische Ar-
beitsgrundlage geschaffen werden, die Umgangsweisen für das Miteinander und die 
Kommunikation festlegt. Dies begünstig die Förderung einer rassismus- und antise-
mitismuskritischen Haltung bei Lehrenden und Studierenden und wirkt zugleich der 
Diskriminierung, Verletzung oder gar Re-Traumatisierung von Betroffenen in Lehrver-
anstaltungen entgegen. Schließen Seminarthemen explizit die Problematisierung von 
Rassismus und Antisemitismus ein und erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Reproduk-
tion diskriminierender Kulturalisierung und Stereotypisierung, sollten Lehrende die 
Studierenden durch sogenannte Triggerwarnungen darauf hinweisen und anbieten, 
den Seminarraum zu verlassen. Notwendig ist zudem, dass Dozierende in Situationen 
intervenieren, in denen es zur Reproduktion von rassistischen und antisemitischen 
Ressentiments kommt. 
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Im Seminarverlauf sollten Studierende zur Reflexion ihrer eigenen Position, Ver-
strickung in Machtverhältnisse und ihrer Verantwortung angehalten werden. Eine 
diskriminierungs- und diversitätssensible Lehre bedarf zudem eines konstruktiven 
Umgangs mit Kritik an der eigenen Lehrveranstaltung und der möglicherweise auch 
unbeabsichtigten und nicht bewussten Reproduktion rassistischer und antisemitischer 
Diskurse. Damit Kritik von Studierenden angstfrei geäußert werden kann, bedarf es 
einer grundsätzlich kritikoffenen und -fördernden Kultur in Lehrveranstaltungen. Eine 
rassismus- und antisemitismuskritische Haltung geht zudem mit einer kritischen Aus-
einandersetzung mit autoritären Konzepten von Erziehung und Bildung einher, wie 
sie bspw. in bestimmten Trainingsprogrammen für verhaltensauffällige Kinder und 
Jugendliche empfohlen werden. Dabei sollte in Lehrveranstaltungen daran erinnert 
werden, dass insbesondere Antisemitismus und Autoritarismus eng miteinander zu-
sammenhängen. 

5.2 Rassismuskritik als Gegenstand der Lehre
Rassismus an Hochschulen geht über aktive und benachteiligende Handlungen von 
Personen und Institutionen hinaus. Die Frage „Why is my curriculum white?“ bezieht 
sich in einem umfassenderen Sinne auf die aus der Perspektive weißer Dominanz her-
vorgebrachten rassistischen Wissenskategorien im Zuge der akademischen Wissens-
produktion. Ein wesentlicher Grund für die häufig nicht wahrgenommene (Re-)Pro-
duktion rassistischer Denkweisen gründet in der De-Thematisierung von Rassismus 
und kolonialer Vergangenheit, etwa dem deutschen Völkermord an den Ovaherero 
und Nama im heutigen Namibia, sowie der kolonialen Kontinuitäten in der Gegen-
wart. Die Verstrickung deutscher Universitäten in die Verbrechen der Kolonialisierung 
und deren Beteiligung an der Entstehung und Aufrechterhaltung rassistischer Ideo-
logien wird erst allmählich sichtbar gemacht und aufgearbeitet, wie der AK „Hamburg 
Postkolonial“ zeigt. Gerade weil die Universität als ein Abbild gesamtgesellschaftlich 
wirksamer Ein- und Ausschlüsse durch starke Hierarchien zwischen Lehrenden und 
Studierenden und weiteren Statusgruppen konstituiert ist, ist die Thematisierung von 
Rassismus ebenso notwendig, wie schwierig – was rassismuskritische Veränderungen 
erschwert.
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Auch in Fachdiskursen der Erziehungswissenschaft und Sonderpädagogik werden 
rassistische Wissenskategorien (re-)produziert. Wenngleich inzwischen in bestimmten 
Kontexten eine intensive und (selbst-)kritische Auseinandersetzung mit rassistischer 
Wissensproduktion stattfindet, werden rassistische Diskurse entlang der Unterschei-
dung eines mehrheitsgesellschaftlichen ‚Wir‘ von ‚(Migrations-)Anderen‘ nach wie vor 
in Lehre und Forschung reproduziert. Besonders deutlich wird dies, wenn Migration 
als ein tendenziell problembehaftetes Phänomen oder als ein Sozialisationsrisiko für 
Kinder und Jugendliche betrachtet wird. In den auch in der Sonderpädagogik ver-
breiteten Diskursen zu sogenannten ‚Brennpunktschulen‘ kommt es häufig zur Stig-
matisierung der in solchen Stadtteilen lebenden Kinder, Jugendlichen und Familien, 
im Zuge derer sich Rassismus und Klassismus überlagen und gegenseitig verstärken. 
 Eine grundlegende Herausforderung besteht darin, migrationsgesellschaftliche 
Ungleichheiten in Bildungskontexten zu problematisieren, ohne BIPoC zu Objekten 
zu machen und dabei rassistische Diskurse über vermeintliche ‚Besonderheiten‘ zu 
reproduzieren. Der Rekurs auf rassistische Diskurse kann sich auch unbewusst und 
unbeabsichtigt vollziehen. Erhöhte Wachsamkeit ist immer dann geboten, wenn Per-
sonen bzw. Personengruppen homogenisiert werden und dabei auf Konstruktionen 
wie Kultur, Ethnizität oder Religion rekurriert wird. Auch paternalistische Deutungen, 
bei denen Menschen in eine Opferrolle gedrängt werden, können rassistische Macht-
verhältnisse de-thematisieren und stabilisieren. Dies ist der Fall, wenn die Lebenslage 
geflüchteter Menschen pauschal unter dem Aspekt einer individuellen Posttraumati-
schen Belastungsstörung betrachtet und den Erfahrungen von Rassismus, Gewalt und 
Ausgrenzung im Ankunftsland hingegen keine Beachtung geschenkt wird. 
 In den Studiengängen der Sonderpädagogik werden Studierende auf Tätigkeiten 
als Professionelle in Schulen und außerschulischen 
pädagogischen Institutionen vorbereitet. Inzwischen 
liegt eine Vielzahl an Untersuchungen vor, welche die 
Wirksamkeit von Rassismus und institutioneller Dis-
kriminierung in unterschiedlichen Bildungsinstitutio-
nen aufzeigen. Auch im Zuge sonderpädagogischer 
Diagnostik und Förderung finden Rassifizierungen von 
Schüler*innen und deren Familien statt. Da pädagogi-
sche Verhältnisse grundsätzlich durch Machthierar-
chien gekennzeichnet sind, ist Rassismuskritik unver-
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zichtbarer Bestandteil (sonder-)pädagogischer Ausbildung. Insofern muss bereits im 
Studium eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und institutionellen 
Rahmenbedingungen stattfinden, die Rassismus in Schulen, Hochschulen und anderen 
pädagogischen Institutionen begünstigen. Dabei sollte auch für die Überprüfung von 
Lernmaterial und Schulbüchern sensibilisiert werden. Die Thematisierung der histo-
rischen Entwicklung ungleicher Machtverhältnisse über Koloniale Kontinuitäten und 
gegenwärtige Intersektionalitätskonzepte sind dabei wichtige Voraussetzung, um 
eine professionelle Position einnehmen zu können.

5.3 Antisemitismuskritik als Gegenstand der Lehre
Im Schulalltag zeigt sich Antisemitismus u. a. dadurch, dass die Zugehörigkeit zur jü-
dischen Glaubensgemeinschaft durch deren Verwendung als Schimpfwort und Be-
leidigung entwürdigt wird. Auch Witze über die Shoa, das Nachstellen nationalso-
zialistischer Symbole oder die Wiederholung von Mythen einer jüdischen Übermacht 
gehören dazu. Pädagog*innen und Lehrkräfte reagieren darauf nicht selten bagatelli-
sierend oder gar ignorierend. Ursächlich dafür sind eigene Unwissenheit und Unsicher-
heiten über den Antisemitismus in seinen Erscheinungsformen, seiner historischen 
Kontinuität oder persönliche Abwehr des Antisemitismus. Insofern Schüler*innen ihre 
jüdische Zugehörigkeit kundtun, sind sie vielfach Beleidigung, Bedrohung und Gewalt 
ausgesetzt. Auch vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher antisemitischer Ge-
walt und Straftaten ist die Berücksichtigung von Antisemitismus in der Ausbildung 
von Lehrkräften unabdingbar.
 Im Rahmen von Lehrveranstaltungen sollten sich angehenden Pädagog*innen 
zum einen Wissen zu der seit mehr als 2000 Jahren andauernden Feindschaft ge-
genüber jüdischen Menschen und der Entwicklung dieser Weltanschauung in ihren 
unterschiedlichen Erscheinungsformen bis in die Gegenwart aneignen. Dass Antise-
mitismus Kern der Weltanschauung und politischen Praxis des Nationalsozialismus 
war, darf nicht über deren Vor- und Nachgeschichte hinwegtäuschen. Dazu gehört 
auch eine intensive Auseinandersetzung damit, wie Antisemitismus in der Gegenwart 
strukturiert ist und über Schuldabwehr verleugnet wird. Studierende sind damit auch 
zur Reflexion der eigenen Problemwahrnehmung und ihrer Positionierung in einer 
postnationalsozialistischen Gesellschaft anzuregen. Zukünftige Lehrkräfte müssen 
die Fähigkeit erwerben, Antisemitismus zu erkennen, sowie Umgangsweisen erler-
nen, auf welche Weise interveniert werden sollte. Dazu gehört auch, dass sie über das 
Vorhandensein von Meldesystemen informiert sind und sich bei Nichtvorhandensein 
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entsprechend engagieren. Im Konfliktfall sind externe Akteure, wie außerschulische 
Beratungseinrichtungen, aber auch Polizei hinzuziehen. Auch hinsichtlich Antisemitis-
mus sind Schulbücher und Lernmaterialien auf ihre stereotypisierende Darstellung 
von jüdischen Menschen zu kontrollieren. Überprüft werden sollte auch, ob und in 
welcher Weise Antisemitismus aktiv thematisiert wird. In Schulbüchern wird die  Shoah 
teilweise nicht als das zentrale weltanschauliche Ziel des Nationalsozialismus darge-
stellt, sondern neben anderen Aspekten (Machtergreifung, Kriegsführung usw.) rela-
tiviert und verharmlost. Auch die Darstellung der deutsch-israelischen Beziehungen 
und des Nahost-Konflikts ist entsprechend einer deutschen Erinnerungskultur, die mit 
Schuldabwehr einhergeht, zu problematisieren. Jüdi-
sche Menschen werden dabei zumeist als Repräsen-
tant*innen der Politik des Staats Israels gegenüber 
den Palästinenser*innen ausgewiesen, wodurch eine 
Täter-Opfer-Umkehr stattfindet.

5.4  Maßnahmen gegen Rassismus und Antisemitismus strukturell 
 verankern

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2020), die das Projekt „Diskriminierungs-
freie Hochschule“ entwickelt hat, verweist darauf, dass bestimmte Gruppen von Stu-
dierenden häufig von Diskriminierung betroffen sind, es jedoch an Anlauf- und Be-
schwerdestellen fehlt. In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, eine offizielle und 
unabhängige Beschwerdestelle einzurichten, sodass Betroffene als auch Beobach-
tende die Möglichkeit haben, Kritik zu äußern, sich zu beschweren und Unterstützung 
zu erfahren. Diese Beschwerdestelle sollte aus einem multiprofessionellen Team mit 
intersektionalen Positionierungen und Betroffenheiten bestehen, da über  Fachwissen 
hinaus insbesondere Erfahrungswissen für empathische Unterstützungsangebote be-
deutsam ist. Weiterhin ist es wichtig, der Evaluation von Lehrveranstaltungen Fragen 
nach respektvollem und diskriminierungsfreiem Umgang zwischen Lehrenden und 
Studierenden hinzufügen. Analog zu den Empfehlungen der Leibniz Universität zur 
Reflexion und Nutzung geschlechtergerechter Sprache, ist eine Handreichung not-
wendig, die den Gebrauch einer rassismus- und antisemitismuskritischen Sprache ver-
deutlicht. Individuelle Voraussetzung für die Umsetzung ist sowohl das Bewusstsein 
über die Geschichtlichkeit und „symbolische Gewalt“ (Bourdieu) von Wörtern als auch 
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die Reflexion, welche gesellschaftliche Ordnungen und (Nicht-)Zugehörigkeiten über 
Sprache zum Ausdruck gebracht werden. Äußern Menschen, durch Sprache verletzt 
worden zu sein, ist dies stets ernst zu nehmen.

5.5 Betroffene beschäftigen
Gesellschaftliche Positionierungen und strukturelle Benachteiligungen beeinflussen 
nicht nur das Erreichen von Schulabschlüssen, sondern darüber hinaus auch die Auf-
nahme eines Hochschulstudiums bis hin zu einer Promotion. Die Zusammensetzung 
des akademischen Personals muss vor dem Hintergrund des Anspruchs von Wissens-
(re)produktion im Rahmen universitärer Forschung und Lehre hinterfragt werden 
(→ Kapitel 4.1). So formt die Verortung von betroffenen Forschenden und Lehrenden 
mitsamt ihren individuellen Lebensgeschichten, eine spezifische epistemologische 
Linse, die nur durch ihre Sichtbarmachung reflektiert werden kann. Den an Hochschu-
len unterrepräsentierten BIPoC Wissenschaftler*innen wird von weißen Forschenden 
jedoch immer wieder unterstellt, Themen zu Rassismus nicht objektiv bearbeiten zu 
können. Karim Fereidooni, Professor an der Ruhr-Universität Bochum, der mit derarti-
gen Unterstellungen während seiner Promotion konfrontiert war, verweist in diesem 
Zusammenhang auf die „Schwierigkeit für einige weiß sozialisierte Menschen anzu-
erkennen, dass Schwarze Menschen oder Menschen of Color, die bislang mehrheitlich 
Objekte der Forschung waren und zum Großteil nach wie vor sind, sich aufmachen, um 
zu Subjekten der Forschung zu werden“ (Fereidooni 2020, S. 140). Auch in der For-
schung zum Thema Antisemitismus, wie bspw. bei Bernstein und Diddens (2020), wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Wahrnehmung der Problematik bei Menschen, 
die nicht direkt von Antisemitismus betroffen sind, u. a. aufgrund von Schuldabwehr 
sehr gering ist. Die Beschäftigung von Betroffenen begünstigt nicht nur, dass deren 
Lebensrealitäten thematisiert und anerkannt werden, sondern auch, dass Betroffe-
ne auf akademischer Ebene repräsentiert sind. Diese Repräsentation muss auf den 
unterschiedlichen Organisationsebenen der Universität aktiv gefördert werden, u. a. 
im Professorium, im Mittelbau, in der Verwaltung und im Management sowie in den 
unterschiedlichen Leitungsgremien. Die Diversität der Lehrenden ist ein essenzieller 
Moment diskriminierungssensibler Forschung und Lehre. 
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5.6 Inklusive Lernumgebungen schaffen
Als Erschwernis für erfolgreiche Bildungsverläufe an Hochschulen ist zum einen der 
universitäre Habitus zu benennen (bspw. hinsichtlich der akademischen Sprache, der 
Orientierung in universitären Strukturen), der zu erhöhten Selbstzweifeln und Fremd-
heitsgefühlen führen kann. Lehrende sollten daher ein Bildungsumfeld schaffen, das 
alle Studierenden gleichermaßen dazu einlädt, sich aktiv und angstfrei einzubringen 
und sich das akademische Feld anzueignen. Entsprechend historisch gewachsener, 
intersektionaler Verstrickungen von Klassismus, Rassismus und Antisemitismus gilt 
es, die gleichberechtigte Teilnahme an Lehrveranstaltungen für alle Studierenden zu 
ermöglichen. Besonders bei der Onlinelehre ist zu beachten, dass die unterschied-
lichen technischen Ausstattungen der einzelnen Studierenden berücksichtigt werden. 
Inklusive Zugänge sind auch hinsichtlich der Sprache und damit einhergehend unter-
schiedlichen Wissensbestände zu schaffen. Dabei ist zu beachten, dass Wissen durch 
verschiedene Sprachen erlangt werden kann. Entsprechend sind auch Publikationen 
zitierwürdig, die nicht in Kolonial- oder Prestigesprachen verfasst sind. Eine  weitere 
Problematik, welche durch universitäre Strukturen entsteht, ist die systematische 
Verhinderung des Rechts auf die freie Ausübung der eigenen Religion. Da es häufig 
nicht in allen Standorten der Hochschule Zugang zu Gebets- und Meditationsräumen 
gibt, ist ein Seminarbesuch und die Ausübung muslimischer Gebete häufig zeitlich 
nicht zu vereinbaren. Insofern ist die Fakultät aufgefordert, in allen Gebäuden ent-
sprechende Räume einzurichten.

5.7  Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie Supervisionen 
anbieten

Um eine nachhaltige antisemitismuskritische und rassismuskritische Auseinanderset-
zung an der Universität zu etablieren, ist es notwendig regelmäßige, mit Expert*innen 
durchgeführte Fort- und Weiterbildungen, sowie Supervisionen zu verankern. Insti-
tutionell ist die Personalentwicklung der Universität aufgefordert, ein regelmäßiges 
Angebot für antisemitismuskritische und rassismuskritische Trainings zu machen. Ins-
besondere externe Expert*innen können die Reflexion der eigenen Haltung begüns-
tigen und (alternative) Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Dadurch können Räume 
geschaffen werden, in denen Lehrende lernen, ihr eigenes Verhalten und konkrete 
Situationen zu analysieren und kritisch zu reflektieren. Eindrücke, Affekte und Emotio-
nen aus den Seminarsitzungen und Begegnungen mit Studierenden können in diesem 
Rahmen bewusst gemacht und besprochen werden. Auch die entstandenen Urteils- 
sowie Handlungsunsicherheiten, wenn bspw. Einwände, Widersprüche oder Kritik in 
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Lehrveranstaltungen geäußert werden, können konstruktiv gewendet werden. In die-
sem Zusammenhang erfordert Selbstkritik die Anerkennung des eigenen Involviert-
seins in bestehende Machtverhältnisse und das Infrage-Stellen eigener Theorien und 
Praxen der Wissensvermittlung. 
 Im Rahmen der Professionalisierung zukünftiger Pädagog*innen sind Hochschul-
dozierende aufgefordert, statt eine vermeintliche neutrale Position zu präsentieren, 
das eigene Involviertsein in rassistisch und antisemitisch strukturierte Verhältnisse 
und eigene Abwehrtendenzen zu thematisieren sowie Begriffe und Analyseperspek-
tiven für Studierende zur Verfügung zu stellen, um in deren späterer pädagogischen 
Praxis Handlungsspielräume zu erweitern. Auf individueller Ebene ist zudem auf das 
Weiterbildungsangebot des Hochschulbüros für Chancenvielfalt zu verweisen sowie 
auf die Teilnahme an Vorträgen von BIPoC Wissenschaftler*innen. Die  Beschäftigten 
sollten aktiv zur Teilnahme ermutigt werden. Darüber hinaus sind auch Podcasts, wie 
bspw. von Tupoka Ogette, zu empfehlen sowie die 
unten aufgeführte Literatur. Bedeutsam ist nicht zu-
letzt auch eine Institutskultur, die vertrauensvollen 
kollegialen Austausch ermöglicht.
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Reflexionsfragen

 ¬  Wie zeigt sich institutioneller Rassismus bzw. Antisemitismus in der Hoch-
schule und anderen Bildungsinstitutionen? Habe ich mich selbst schon 
einmal mit institutionellem Rassismus bzw. Antisemitismus in  Hochschule 
und Bildungsinstitutionen auseinandergesetzt? Falls nein: Warum nicht?

 ¬  Inwiefern und auf welche Weise nehme ich Antisemitismus und  Rassismus 
auf individueller Ebene an der Universität wahr? Wenn nicht, warum 
 nehme ich diesen nicht wahr?

 ¬  Welche Vorannahmen habe ich gegenüber BIPoC Studierenden und 
 Lehrenden?

 ¬  Mit welcher Haltung begegne ich BIPoC Studierenden und Lehrenden? 
Welche Unterschiede fallen mir zu meiner Wahrnehmung von weißen 
 Studierenden und Lehrenden auf?  

 ¬  Welche Vorannahmen habe ich gegenüber jüdisch positionierten 
 Studierenden und Lehrenden?

 ¬  Gehe ich rassismuskritisch bzw. diskriminierungssensibel mit Vor- und 
Familiennamen der Studierenden um, die mir unbekannt sind?

 ¬  Wie reagiere ich auf Widerstände bei weiß positionierten Studierenden 
und Lehrenden, wenn ich Rassismus thematisiere?

 ¬  Wie reagiere ich auf Widerstände bei nicht-jüdisch positionierten 
 Studierenden und Lehrenden, wenn ich Antisemitismus thematisiere?

 ¬  Wie gehe ich damit um, wenn in Lehrveranstaltungen oder Sprech stunden 
rassistisch oder antisemitisch gesprochen bzw. gehandelt wird?

 ¬  Welchen Rahmen braucht es, um über Rassismus aus unterschiedlichen 
Positionierungen und Betroffenheiten heraus sprechen und reflektieren 
zu können, ohne dass BIPoC Studierende verletzt werden? 

 ¬  Habe ich Rassismus- bzw. Antisemitismuskritik in Schule, Hochschule und 
anderen Bildungsinstitutionen schon einmal zum Gegenstand in meiner 
Lehre gemacht. Falls nein: Warum nicht? Falls ja: aus welcher Perspektive 
thematisiere ich Rassismus bzw. Antisemitismus?

 ¬  In welcher der von mir angebotenen Lehrveranstaltungen bietet es 
sich an, institutionellen Rassismus bzw. Antisemitismus zum Gegenstand 
 meiner Lehre zu machen?

 ¬  Welche konkreten Möglichkeiten und Ressourcen zur Vermittlung rassis-
mus- und antisemitismuskritischer Perspektiven habe ich als Lehrende*r? 
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 ¬  Wie reagiere ich, wenn Studierende, Lehrende oder andere  Mitglieder 
der Hochschule Rassismus bzw. Antisemitismus und ggfs. meine 
 eigene  Beteiligung daran zum Thema machen?

 ¬  Habe ich meine Lehrbücher, Texte, didaktischen Materialien auf 
 Rassismus und Antisemitismus untersucht?

 ¬  Wie gehe ich mit meinen und wahrgenommen Gefühlen von Studierenden 
in Seminarsituationen um?

 ¬  Sind in meinem Arbeitsbereich BIPoC bzw. jüdische Menschen 
 beschäftigt? Wenn nicht: warum nicht?

 ¬  Inwiefern reflektiere ich eigene Grenzen und Überforderung in 
 Lehrsituationen und von wem kann ich mir Rat holen?

 ¬  Wo sehe ich eigene Weiterbildungsbedarfe bezogen auf rassismus- 
und antisemitismuskritisches Wissen und eigene Verstrickungen?

 ¬  Wo kann ich mir fachlich professionelle Unterstützung in der 
 Auseinandersetzung mit Rassismus bzw. Antisemitismus holen?
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